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Erster Teil
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Wahlen zu den Gemeinderäten
Erster Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Wahlbereiche, Wahlbezirke
§ 2 Wahlbekanntmachung

Zweiter Abschnitt
Wahlorgane

§ 3 Gemeindewahlausschuss, Wahlbeschwerdeausschuss
§ 4 Wahlvorsteherin, Wahlvorsteher und Wahlvorstand
§ 4a Briefwahlvorsteherin, Briefwahlvorsteher und Briefwahlvorstand
§ 5 Auslagenersatz für Inhaberinnen und Inhaber von Wahlämtern

Dritter Abschnitt
Wählerverzeichnis und Wahlschein

§ 6 Führung des Wählerverzeichnisses
§ 6a Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis
§ 6b Zuständigkeiten für die Eintragung in das Wählerverzeichnis
§ 6c Verfahren für die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag
§ 7 Benachrichtigung der Wahlberechtigten
§ 8 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die

Erteilung von Wahlscheinen
§ 9 Einsicht in das Wählerverzeichnis
§ 10 Einspruch gegen das Wählerverzeichnis und Beschwerde
§ 11 Berichtigung des Wählerverzeichnisses
§ 12 Abschluss des Wählerverzeichnisses
§ 12a Voraussetzungen für die Erteilung von Wahlscheinen
§ 13 Zuständige Behörde, Form des Wahlscheins
§ 14 Wahlscheinanträge
§ 15 Erteilung von Wahlscheinen
§ 16 Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte Personengruppen
§ 16a Vermerk im Wählerverzeichnis
§ 16b Einspruch gegen die Versagung des Wahlscheins und Beschwerde

Vierter Abschnitt
Wahlvorschläge

§ 17 Unterstützungsverzeichnis
§ 18 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
§ 19 Einreichung von Wahlvorschlägen
§ 20 Zurücknahme von Wahlvorschlägen
§ 21 Änderung von Wahlvorschlägen
§ 22 Mängelbeseitigung
§ 23 Zulassung der Wahlvorschläge
§ 24 Verbindung von Wahlvorschlägen
§ 25 Bekanntmachung der Wahlvorschläge

Fünfter Abschnitt
Wahlhandlung

§ 26 Ausstattung des Wahlvorstands
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§ 27 Kennzeichnung der Wahlberechtigten mit Wahlscheinen in dem Wählerver-
zeichnis

§ 28 Auswahl der Wahlräume
§ 28a Wahlzeit
§ 29 Ausstattung der Wahlräume
§ 30 Wahlurnen
§ 31 Eröffnung der Wahlhandlung, Öffentlichkeit der Wahl und Ordnung im Wahl-

raum
§ 32 Stimmzettel, Umschläge für die Briefwahl
§ 33 Stimmabgabe bei Verhältniswahl
§ 34 Stimmabgabe bei Mehrheitswahl
§ 35 (aufgehoben)
§ 36 Stimmabgabe von Inhaberinnen und Inhabern eines Wahlscheins
§ 37 Briefwahl
§ 38 Schluss der Wahlhandlung
§ 39 Wahl in Sonderwahlbezirken
§ 40 Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern und kleineren Alten- und Pflege-

heimen
§ 41 Stimmabgabe in Klöstern
§ 42 Stimmabgabe in sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten
§ 43 Stimmabgabe von Wählerinnen und Wählern mit Behinderungen

Sechster Abschnitt
Feststellung des Wahlergebnisses

§ 44 Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses im Wahlbezirk
§ 45 Zählung der Wählerinnen und Wähler
§ 46 Zählung der Stimmen bei Verhältniswahl
§ 47 Ermittlung des Wahlergebnisses bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen
§ 48 Zählung der Stimmen bei Mehrheitswahl
§ 49 Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses in den Wahlbezirken
§ 50 Wahlniederschrift
§ 50a Einbeziehung der Briefwahl in das Wahlergebnis des Wahlbezirks
§ 50b Gesonderte Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses
§ 51 Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses im Wahlgebiet
§ 52 Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses im Wahlgebiet, Verwahrung der

Wahlunterlagen
§ 53 Verteilung der Gemeinderatssitze
§ 54 Verteilung der Gemeinderatssitze bei Verhältniswahl
§ 55 Verteilung der Gemeinderatssitze bei Mehrheitswahl
§ 56 Benachrichtigung der Gewählten
§ 57 Ersatzleute
§ 58 Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Siebter Abschnitt
Wahlanfechtung, Wiederholungswahl

§ 59 Wahlanfechtung
§ 60 Wiederholungswahl

Achter Abschnitt
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Sonstige Vorschriften
§ 61a Datenschutzrechtliche Spezialregelungen
§ 61b Versicherungen an Eides statt
§ 62a Sicherung von Wahlunterlagen
§ 62b Aufbewahrung und Vernichtung von Wahlunterlagen

Zweiter Teil
Wahlen zu den Ortsräten und Bezirksräten

§ 63 Allgemeines
§ 64 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
§ 65 Wahlbezirk, Wahlraum, Wahlvorstand
§ 66 Wahlbekanntmachung
§ 67 Wählerverzeichnis
§ 68 Wahlschein
§ 69 Einreichung und Zulassung von Wahlvorschlägen
§ 70 Stimmzettel und Wahlurnen
§ 71 Stimmabgabe
§ 72 Zählung der Wählerinnen und Wähler
§ 73 Zählung der Stimmen
§ 74 Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den Wahlbezirken, Wahlnieder-

schrift
§ 75 Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den Gemeindebezirken oder Stadt-

bezirken
§ 76 Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses, Verteilung der Sitze, Ersatz-

leute
§ 77 Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Dritter Teil
Wahlen zu den Kreistagen

§ 78 Allgemeines
§ 79 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
§ 80 Benachrichtigung der Gewählten
§ 81 Wahlbezirk, Wahlraum, Wahlvorstand
§ 82 Wahlbekanntmachung
§ 83 Wählerverzeichnis
§ 84 Wahlschein
§ 85 Wahlvorschläge
§ 86 Stimmzettel und Wahlurnen
§ 87 Stimmabgabe
§ 88 Zählung der Wählerinnen und Wähler
§ 89 Zählung der Stimmen
§ 90 Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den Wahlbezirken, Wahlnieder-

schrift
§ 91 Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den Gemeinden
§ 92 Feststellung des vorläufigen Ergebnisses für den Landkreis
§ 93 Feststellung des endgültigen Ergebnisses in den Gemeinden
§ 94 Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses, Verteilung der Sitze, Ersatz-

leute
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§ 95 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
§ 96 Aufbewahrung von Wahlakten
§ 97 (aufgehoben)

Vierter Teil
Wahl zur Regionalversammlung

§ 98 Allgemeines
§ 99 (aufgehoben)

Fünfter Teil
Wahl und Abwahl der Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landrätinnen, Land-
räte und der Regionalverbandsdirektorin oder des Regionalverbandsdirektors

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 100 Allgemeines
§ 101 Wahlleiterin, Wahlleiter

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl, Wahlhandlung, Feststellung des Wahlergebnisses

§ 102 Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung, Bekanntmachung
§ 103 Wahlschein, Briefwahl
§ 104 Wahlvorschläge
§ 105 Stimmzettel
§ 106 Stimmabgabe
§ 107 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses, öffentliche Bekanntma-

chung
Dritter Abschnitt

Stichwahl
§ 108 Wahlberechtigung, Wählerverzeichnis, Wahlschein
§ 109 Stimmzettel
§ 110 Ergebnis der Stichwahl

Vierter Abschnitt
Nachwahl, Wiederholungswahl

§ 111 Nachwahl
§ 112 Wiederholungswahl

Fünfter Abschnitt
Abwahl

§ 113 Abwahlorgane
§ 114 Vorbereitung der Abwahl
§ 115 Stimmzettel
§ 116 Feststellung des Abwahlergebnisses

Sechster Teil
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

§ 117 Unterstützungsblätter
§ 118 Stimmzettel
§ 119 Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses des Bürgerentscheides

Siebter Teil
Gleichzeitige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

§ 120 Grundsatz
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§ 121 Wahlbezirke, Wahlorgane
§ 122 Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung, Wahlscheinantrag
§ 123 Wahlraum, Wahlurne
§ 124 Bekanntmachungen
§ 125 Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk

Achter Teil
Schlussbestimmungen

§ 126 Öffentliche Bekanntmachungen
§ 127 Inkrafttreten
Anlagen:
Anlage 1
(aufgehoben)
Anlage 2 (zu § 7 Abs. 1 KWO)
Wahlbenachrichtigung
Anlage 3 (zu § 7 Abs. 3 KWO)
Wahlscheinantrag
Anlage 4 (zu § 8KWO)
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen
Anlage 5 (zu § 12 KWO)
Beurkundung des Abschlusses des Wählerverzeichnisses
Anlage 6 (zu § 13 KWO)
Wahlschein
Anlage 7 (zu § 32 Abs. 2 KWO)
Stimmzettel für Gemeinderats-/Stadtrats- und Kreistags-/Regionalversammlungswahlen
Anlage 7a (zu § 70 Abs. 3 KWO)
Stimmzettel für Ortsrats-/Bezirksratswahlen
Anlage 7b (zu § 32 Abs. 2 KWO)
Stimmzettel für allgemeine Kommunalwahlen bei einem gültigen Wahlvorschlag
Anlage 7c (zu § 32 Abs. 2 KWO)
Stimmzettel für allgemeine Kommunalwahlen bei keinem gültigen Wahlvorschlag
Anlage 7d
(zu § 105 KWO)
Stimmzettel für Direktwahlen
Anlage 7e
(zu § 105 KWO)
Stimmzettel für Direktwahlen bei einem gültigen Wahlvorschlag
Anlage 7f (zu § 118 Abs. 1 KWO)
Stimmzettel für Bürgerentscheid
Anlage 8 (zu § 15 Abs. 3 und § 32 Abs. 6 KWO)
Stimmzettelumschlag für die Briefwahl
Anlage 9 (zu § 15 Abs. 3 und § 32 Abs. 6 KWO)
Wahlbriefumschlag
Anlage 10 (zu § 15 Abs. 3 KWO)
Merkblatt zur Briefwahl
Anlage 11 (zu § 19 Abs. 1 und § 69 Abs. 1 KWO)
Wahlvorschlag für allgemeine Kommunalwahlen
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Anlage 11a (zu § 104 Abs. 2 Satz 1 KWO)
Wahlvorschlag für Direktwahlen
Anlage 11b (zu § 104 Abs. 2 Satz 3 KWO)
Wahlvorschlag für Direktwahlen bei Einzelbewerbung
Anlage 12 (zu § 17 Abs. 2 KWO)
Unterstützungsverzeichnis
Anlage 12a (zu § 117 Satz 1 KWO)
Unterstützungsunterschrift für Bürgerbegehren
Anlage 13 (zu § 19 Abs. 6 und § 104 Abs. 3 Satz 2 KWO)
Zustimmungserklärung für Bewerberinnen und Bewerber eines Wahlvorschlags
Anlage 14 (zu § 19 Abs. 7 Satz 1 und § 104 Abs. 3 Satz 3 KWO)
Bescheinigung der Wählbarkeit
Anlage 14a (zu § 19 Abs. 7 Satz 2 und § 104 Abs. 3 Satz 3 KWO)
Versicherungen an Eides statt für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger
Anlage 15 (zu § 19 Abs. 8, § 69 Abs. 2 und § 104 Abs. 3 Satz 4 KWO)
Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Be-
werber
Anlage 16 (zu § 19 Abs. 8, § 69 Abs. 2 und § 104 Abs. 3 Satz 4 KWO)
Versicherung an Eides statt
Anlage 17 (zu § 23 Abs. 5 und § 69 Abs. 3 KWO)
Niederschrift über die Sitzung des Gemeinde-/Kreis-/Regionalverbandswahlausschusses zur Entschei-
dung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge
Anlage 18 (zu § 2 Abs. 1 KWO)
Wahlbekanntmachung
Anlage 19 (zu § 49 Abs. 3 KWO)
Schnellmeldung
Anlage 20 (zu § 50 Abs. 1 KWO)
Wahlniederschrift (Urnenwahl)
Anlage 21 (zu § 50b Abs. 5 KWO)
Wahlniederschrift (Briefwahl)
Anlage 22 (zu § 51 Abs. 2 und § 52 Abs. 4 KWO)
Zusammenstellung der vorläufigen/endgültigen Ergebnisse
Anlage 23 (zu § 52 Abs. 5, § 76 Abs. 1 und § 94 Abs. 2 KWO)
Niederschrift über die Sitzung des Gemeinde-/Kreis-/Regionalverbandswahlausschusses zur Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses
Anlage 24 (zu § 54 Abs. 4 und § 55 Abs. 3 KWO)
Niederschrift über die Sitzung des Gemeinde-/Kreis-/Regionalverbandswahlausschusses zur Vertei-
lung der Sitze

Erster Teil
Wahlen zu den Gemeinderäten

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wahlbereiche, Wahlbezirke
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(1) Über die Einteilung des Wahlgebiets in Wahlbereiche beschließt der Gemeinderat unmittelbar nach
der Bestimmung des Wahltags. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter hat diesen Be-
schluss unverzüglich bekannt zu machen.

(2) Die allgemeinen Wahlbezirke einer Gemeinde sollen nach den örtlichen Verhältnissen so abge-
grenzt sein, dass allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird.

(3) Sonderwahlbezirke sollen bei entsprechendem Bedürfnis für Krankenhäuser, Altenheime, Alten-
wohnheime, Pflegeheime, Erholungsheime und gleichartige Einrichtungen mit einer größeren Anzahl
von Wahlberechtigten, die keinen Wahlraum außerhalb der Einrichtung aufsuchen können, zur Stimm-
abgabe für Wahlscheininhaberinnen und Wahlscheininhaber gebildet werden. Mehrere Einrichtungen
können zu einem Sonderwahlbezirk zusammengefasst werden. Wird ein Sonderwahlbezirk nicht gebil-
det, gilt § 4 Abs. 6 entsprechend.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter kann besondere Wahlbezirke für die Brief-
wahl bilden oder einzelne Wahlbezirke zugleich als Wahlbezirk für die Briefwahl mehrerer Wahlbezirke
bestimmen. Dabei ist sicherzustellen, dass das Wahlergebnis der Briefwahl sowohl für den einzelnen
Wahlbereich als auch für den einzelnen Gemeinde- oder Stadtbezirk festgestellt werden kann.

§ 2
Wahlbekanntmachung

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter macht spätestens am sechsten Tag vor
der Wahl nach dem Muster der Anlage 18 Beginn und Ende der Wahlzeit sowie die Wahlbezirke und
Wahlräume öffentlich bekannt; anstelle der Aufzählung der Wahlbezirke mit ihrer Abgrenzung und ih-
ren Wahlräumen kann auf die Angaben in der Wahlbenachrichtigung verwiesen werden. Dabei weist
die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter darauf hin,

1. dass im Fall der Verhältniswahl jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme hat und im Fall der
Mehrheitswahl jede Wählerin und jeder Wähler doppelt so viele Stimmen hat, wie Vertreterin-
nen und Vertreter zu wählen sind,

 

2. dass die Stimmzettel amtlich hergestellt und im Wahlraum bereitgehalten werden,

 

3. welchen Inhalt der Stimmzettel hat und wie er zu kennzeichnen ist,

 

4. in welcher Weise mit Wahlschein und insbesondere durch Briefwahl gewählt werden kann,

 

5. dass jede oder jeder Wahlberechtigte ihr oder sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich
ausüben kann und eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertreterin oder einen Vertreter
anstelle der oder des Wahlberechtigten unzulässig ist,

 

5a. dass eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die oder der des Lesens unkundig oder
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer oder seiner Stimme gehindert ist, sich zur
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen kann, die Hilfeleistung auf technische
Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt und eine Hilfeleistung unzulässig ist, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der
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oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht,

 

6. dass nach § 107a Abs. 1 des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft wird, wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht und unbefugt auch wählt, wer im Rahmen zulässi-
ger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine
geäußerte Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt, sowie dass
nach § 107a Abs. 3 des Strafgesetzbuches auch der Versuch strafbar ist.

 

(2) Diese Bekanntmachung oder ein Auszug aus ihr mit den Nummern 1, 3, 4 und 6 der Anlage 18 ist
vor Beginn der Wahlhandlung am oder im Eingang des Gebäudes, in dem sich der Wahlraum befin-
det, anzubringen. Es ist der für den Wahlbereich maßgebende Stimmzettel beizufügen, bei gleichzei-
tig stattfindenden Wahlen zu verschiedenen kommunalen Vertretungsorganen und Wahlen nach dem
fünften Teil des Kommunalwahlgesetzes je ein Stimmzettel für jede Wahl. Diese Stimmzettel müssen
deutlich als Muster gekennzeichnet sein.

Zweiter Abschnitt
Wahlorgane

§ 3
Gemeindewahlausschuss, Wahlbeschwerdeausschuss

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter bestimmt Ort und Zeit der Sitzungen des
Gemeindewahlausschusses. Sie oder er lädt die Beisitzerinnen und Beisitzer zu den Sitzungen ein. Die
Beisitzerinnen und Beisitzer sollen Gelegenheit erhalten, die zu beratenden Unterlagen vor der Sit-
zung zur Kenntnis zu nehmen. Die Einladung soll den Beisitzerinnen und Beisitzern mit einer Frist von
mindestens 24 Stunden unter Mitteilung der Tagesordnung zugehen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter macht Ort, Zeit und Gegenstand der Sit-
zungen des Gemeindewahlausschusses öffentlich bekannt. Für die öffentliche Bekanntmachung ge-
nügt der Aushang am oder im Eingang des Sitzungsgebäudes mit dem Hinweis, dass jedermann Zu-
tritt zu den Sitzungen hat.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter bestellt zu den Sitzungen eine Schriftfüh-
rerin oder einen Schriftführer; diese oder dieser ist stimmberechtigt, wenn sie oder er zugleich Beisit-
zerin oder Beisitzer ist. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter weist die Beisitzerin-
nen und Beisitzer, die Schriftführerin oder den Schriftführer und die Hilfskräfte auf ihre Verpflichtung
zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amt-
lichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter leitet die Tätigkeit des Gemeindewahlaus-
schusses. Sie oder er ist befugt, Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Sitzungsraum
zu verweisen.

(5) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter stellt dem Gemeindewahlausschuss bei
Bedarf die erforderlichen Hilfskräfte zur Verfügung.

(6) Über jede Sitzung ist von der Schriftführerin oder vom Schriftführer eine Niederschrift zu fertigen;
sie ist von der oder dem Vorsitzenden, von den Beisitzerinnen und Beisitzern und von der Schriftfüh-
rerin oder vom Schriftführer zu unterzeichnen.
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(7) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 6 gelten für den Wahlbeschwerdeausschuss entsprechend.

§ 4
Wahlvorsteherin, Wahlvorsteher und Wahlvorstand

(1) Die Beisitzerinnen und Beisitzer sollen möglichst in dem Wahlbezirk wohnen, für den der Wahlvor-
stand gebildet wird. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Wahlvorsteherin oder des Wahlvor-
stehers ist zugleich Beisitzerin oder Beisitzer des Wahlvorstands.

(2) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher und ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder
sein Stellvertreter werden von der Gemeindewahlleiterin oder vom Gemeindewahlleiter vor Beginn
der Wahlhandlung auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Ver-
schwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin-
gewiesen. Die Mitglieder des Wahlvorstands dürfen während ihrer Tätigkeit kein auf eine politische
Überzeugung hinweisendes Zeichen sichtbar tragen.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter hat die Mitglieder des Wahlvorstands vor
der Wahl so über ihre Aufgaben zu unterrichten, dass ein ordnungsgemäßer Ablauf der Wahlhandlung
sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses gesichert ist.

(4) Fehlende Beisitzerinnen und Beisitzer sind von der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher
durch Wahlberechtigte zu ersetzen, wenn es mit Rücksicht auf die Beschlussfähigkeit des Wahlvor-
stands erforderlich ist. Sie sind von der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher nach Absatz 2 auf
ihre Verpflichtung hinzuweisen.

(5) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter stellt dem Wahlvorstand bei Bedarf die er-
forderlichen Hilfskräfte zur Verfügung.

(6) Für die Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern, kleineren Alten- oder Pflegeheimen, Klöstern,
sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten sollen bei entsprechendem Bedürfnis und
soweit möglich bewegliche Wahlvorstände gebildet werden. Der bewegliche Wahlvorstand besteht
aus der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher des zuständigen Wahlbezirks oder ihrer oder sei-
ner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stellvertreter und zwei Beisitzerinnen und Beisitzern des
Wahlvorstands.

§ 4a
Briefwahlvorsteherin, Briefwahlvorsteher und Briefwahlvorstand

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter kann eine gesonderte Feststellung des
Briefwahlergebnisses durch Briefwahlvorstände anordnen, wenn in der Gemeinde mindestens 50
Wahlberechtigte durch Briefwahl wählen. In Gemeinden, in denen keine Briefwahlvorstände gebildet
werden, bestimmt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter, welche Wahlvorstände der
allgemeinen Stimmbezirke die Briefwahl durchführen; ferner legt sie oder er fest, für welche Stimmbe-
zirke sie zuständig sind.

(2) Wird das Briefwahlergebnis gesondert festgestellt, so bestimmt die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter, wie viele Briefwahlvorstände gebildet werden. Sie oder er bestellt für jeden Brief-
wahlvorstand eine Wahlvorsteherin oder einen Wahlvorsteher und die Stellvertretung und legt fest,
für welche Stimmbezirke sie zuständig sind. Für die Bildung und die Tätigkeit der Briefwahlvorstände
gelten die Bestimmungen über Wahlvorstände entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass die Ge-
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meindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter Zeit und Ort des Zusammentritts des Briefwahlvor-
stands entsprechend bekannt macht.

(3) In Gemeinden mit mehreren Wahlbereichen ist die Briefwahl in den einzelnen Wahlbereichen ge-
sondert durchzuführen. Absatz 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 5
Auslagenersatz für Inhaberinnen und Inhaber von Wahlämtern

Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses, des Wahlvorstands und des Wahlbeschwerdeausschus-
ses erhalten, wenn sie außerhalb ihres Wahlbezirks tätig werden, Ersatz ihrer notwendigen Fahrkos-
ten in entsprechender Anwendung des Saarländischen Reisekostengesetzes; wenn sie außerhalb ihres
Wohnortes tätig werden, erhalten sie außerdem Tage- und Übernachtungsgelder nach dem Saarländi-
schen Reisekostengesetz.

Dritter Abschnitt
Wählerverzeichnis und Wahlschein

§ 6
Führung des Wählerverzeichnisses

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter legt vor jeder Wahl für jeden allgemeinen
Wahlbezirk ein Verzeichnis der Wahlberechtigten nach Familiennamen und Vornamen, Geburtsdatum
und Wohnung an. Das Wählerverzeichnis kann auch im automatisierten Verfahren geführt werden.

(2) Das Wählerverzeichnis wird unter fortlaufender Nummer in der Buchstabenfolge der Familienna-
men, bei gleichen Familiennamen der Vornamen angelegt. Es kann auch nach Ortsteilen, Straßen und
Hausnummern gegliedert werden. Es enthält mehrere Spalten für Vermerke über die Stimmabgabe
und eine Spalte für Bemerkungen.

§ 6a
Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis

(1) Von Amts wegen sind in das Wählerverzeichnis alle Wahlberechtigten einzutragen, die am 42. Tag
vor der Wahl (Stichtag) bei der Meldebehörde für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für die
Hauptwohnung gemeldet sind.

(2) Ist eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter zu einer von mehreren gleichzeitig stattfinden-
den Wahlen nicht wahlberechtigt, so ist in der Spalte für den Stimmabgabevermerk, der für die betref-
fende Wahl bestimmt ist, ein Sperrvermerk einzutragen.

(3) Verlegt eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die oder der nach Absatz 1 in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist, ihre oder seine Wohnung und meldet sie oder er sich vor Beginn der Ein-
sichtsfrist für das Wählerverzeichnis bei der Meldebehörde des Zuzugsortes an, so wird sie oder er in
das Wählerverzeichnis der Gemeinde des Zuzugsortes für die Wahl, zu der sie oder er wahlberechtigt
ist, nur auf Antrag eingetragen. Eine nach Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte oder ein nach Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, die oder
der sich innerhalb derselben Gemeinde für eine Wohnung anmeldet, bleibt in dem Wählerverzeichnis
des Wahlbezirks eingetragen, für den sie oder er am Stichtag gemeldet war. Die oder der Wahlberech-
tigte ist bei der Anmeldung über die Regelung in den Sätzen 1 und 2 zu belehren. Absatz 2 gilt ent-
sprechend. Erfolgt die Eintragung auf Antrag, benachrichtigt die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter des Zuzugsortes hiervon unverzüglich die Gemeindewahlleiterin oder den Gemein-
dewahlleiter des Fortzugsortes, die oder der die Wahlberechtigte oder den Wahlberechtigten in ih-
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rem oder seinem Wählerverzeichnis streicht. Wenn im Falle des Satzes 1 bei der Gemeindewahlleite-
rin oder beim Gemeindewahlleiter des Fortzugsortes eine Mitteilung über den Ausschluss vom Wahl-
recht vorliegt oder nachträglich eingeht, benachrichtigt sie oder er hiervon unverzüglich die Gemein-
dewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter des Zuzugsortes, die oder der die Wahlberechtigte oder
den Wahlberechtigten in ihrem oder seinem Wählerverzeichnis streicht; die oder der Betroffene ist
von der Streichung zu unterrichten.

(4) Bezieht eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die oder der nach Absatz 1 in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist, in einer anderen Gemeinde eine weitere Wohnung, die ihre oder seine
Hauptwohnung wird, oder verlegt sie oder er ihre oder seine Hauptwohnung in eine andere Gemein-
de, so gilt, wenn sie oder er sich vor Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerverzeichnis bei der Melde-
behörde anmeldet, Absatz 3 entsprechend.

(5) Welche von mehreren Wohnungen einer oder eines Wahlberechtigten ihre oder seine Hauptwoh-
nung ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des Melderechts.

(6) Bevor eine Person in das Wählerverzeichnis eingetragen wird, ist zu prüfen, ob sie die Wahlrechts-
voraussetzungen des § 13 des Kommunalwahlgesetzes erfüllt und ob sie nicht nach § 14 des Kommu-
nalwahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Erfolgt die Eintragung in das Wählerverzeichnis
nur auf Antrag, ist außerdem zu prüfen, ob ein frist- und formgerechter Antrag gestellt ist.

(7) Gibt eine Gemeindewahlleiterin oder ein Gemeindewahlleiter einem Eintragungsantrag nicht statt
oder streicht sie oder er eine in das Wählerverzeichnis eingetragene Person, hat sie oder er die oder
den Betroffenen unverzüglich zu unterrichten. Gegen die Entscheidung kann die oder der Betroffene
Einspruch einlegen; sie oder er ist auf diese Möglichkeit hinzuweisen. § 10 Abs. 2, 4 und 5 gilt entspre-
chend. Die Frist für die Zustellung der Entscheidung (§ 10 Abs. 4 Satz 1) und für die Beschwerdeent-
scheidung (§ 10 Abs. 5 Satz 4) gilt nur, wenn der Einspruch vor dem zwölften Tage vor der Wahl ein-
gelegt worden ist.

§ 6b
Zuständigkeiten für die Eintragung in das Wählerverzeichnis

(1) Zuständig für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist die für die Wohnung zuständige Gemein-
de, bei mehreren Wohnungen die für die Hauptwohnung zuständige Gemeinde.

(2) Zuständig für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist in den Fällen des

1. § 6a Abs. 3 die Gemeinde des Zuzugsortes,

 

2. § 6a Abs. 4 die Gemeinde der neuen Hauptwohnung.

 

§ 6c
Verfahren für die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag

Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich bis spätestens zum 21. Tag vor der
Wahl bei der zuständigen Gemeindewahlleiterin oder dem zuständigen Gemeindewahlleiter zu stellen.
Er muss den Familiennamen, die Vornamen, das Geburtsdatum und die genaue Anschrift der oder des
Wahlberechtigten enthalten. Sammelanträge sind zulässig; sie müssen von allen aufgeführten Wahl-
berechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Eine Wahlberechtigte oder ein Wahl-
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berechtigter mit Behinderungen kann sich hierbei der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 43 gilt
entsprechend.

§ 7
Benachrichtigung der Wahlberechtigten

(1) Spätestens am Tag vor der Bereithaltung des Wählerverzeichnisses zur Einsichtnahme benachrich-
tigt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter jede Wahlberechtigte und jeden Wahlbe-
rechtigten, die oder der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, nach dem Muster der Anlage 2.

Die Mitteilung soll enthalten

1. den Familiennamen, die Vornamen und die Wohnung der oder des Wahlberechtigten,

 

2. die Angabe des Wahlbezirks und des Wahlraumes und ob dieser barrierefrei ist,

 

3. den Wahltag und die Wahlzeit,

 

4. die Nummer, unter der die oder der Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen ist,

 

5. die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung zur Wahl mitzubringen und den Personalausweis,
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis, oder einen Reisepass
bereitzuhalten,

 

5a. die Belehrung, dass nach § 15 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes jede Wahlberechtigte ihr
oder jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben kann,

 

6. die Belehrung, dass die Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein nicht ersetzt und daher nicht
zur Wahl in einem anderen als dem angegebenen Wahlraum berechtigt,

 

7. einen Hinweis, wo Wahlberechtigte Informationen über barrierefreie Wahlräume und Hilfsmittel
erhalten können,

 

8. die Belehrung über die Beantragung eines Wahlscheins und über die Übersendung von Brief-
wahlunterlagen. Sie muss mindestens Hinweise darüber enthalten,
a) dass der Wahlscheinantrag nur auszufüllen ist, wenn die oder der Wahlberechtigte in ei-

nem anderen Wahlraum ihres oder seines Wahlbereichs oder durch Briefwahl wählen
will,

 

b) unter welchen Voraussetzungen ein Wahlschein erteilt wird und

 

c) dass der Wahlschein von einer oder einem anderen als der oder dem Wahlberechtigten
nur beantragt werden kann, wenn die Berechtigung zur Antragstellung durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird.

 

 

Erfolgt die Eintragung einer oder eines Wahlberechtigten, die oder der nach § 6a Abs. 3 oder 4 auf An-
trag in das Wählerverzeichnis eingetragen wird, nach der Versendung der Benachrichtigung gemäß
Satz 1, hat deren oder dessen Benachrichtigung unverzüglich nach der Eintragung zu erfolgen.
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(2) Auf der Rückseite der Benachrichtigung nach Absatz 1 ist ein Vordruck für einen Antrag auf Aus-
stellung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen nach dem Muster der Anlage 3 aufzudrucken.

(3) Stellt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter fest, dass die fristgemäße Benach-
richtigung nach Absatz 1 infolge von Naturkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt
gestört ist, bestimmt sie oder er, dass sie in dem betroffenen Gebiet später erfolgen kann. Wenn zu
besorgen ist, dass die Benachrichtigung nach Absatz 1 nicht bis zum sechsten Tag vor der Wahl erfol-
gen kann, bestimmt sie oder er, dass die Wahlberechtigten in anderer geeigneter Weise über die An-
gaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2, 3, 5 bis 7 zu benachrichtigen sind. Die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter kann hierzu im Einzelfall ergänzende Regelungen zur Anpassung an die be-
sonderen Verhältnisse treffen. Sie oder er macht die Gründe für die Störung, das betroffene Gebiet,
die von ihr oder ihm für den Einzelfall getroffenen Regelungen und die Art der Benachrichtigung in ge-
eigneter Weise bekannt.

§ 8
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter macht spätestens am 24. Tag vor der Wahl
nach dem Muster der Anlage 4 öffentlich bekannt,

1. von wem, zu welchen Zwecken und unter welchen Voraussetzungen, wo, wie lange und zu wel-
chen Tagesstunden das Wählerverzeichnis eingesehen werden kann und ob der Ort der Ein-
sichtnahme barrierefrei ist,

 

2. dass bei der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter innerhalb der Einsichtsfrist
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einge-
legt werden kann,

 

3. dass Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis spätestens zum 21.
Tag vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung zugeht,

 

4. wo, in welcher Zeit und unter welchen Voraussetzungen Wahlscheine beantragt werden kön-
nen,

 

5. wie durch Briefwahl gewählt wird.

 

§ 9
Einsicht in das Wählerverzeichnis

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter hält das Wählerverzeichnis mindestens am
Ort der Gemeindeverwaltung während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereit. Wird
das Wählerverzeichnis im automatisierten Verfahren geführt, kann die Einsichtnahme durch ein Da-
tensichtgerät ermöglicht werden. Es ist sicherzustellen, dass Bemerkungen (§ 11 Abs. 3) im Klartext
gelesen werden können. Das Datensichtgerät darf nur von Bediensteten der Gemeindewahlleiterin
oder des Gemeindewahlleiters bedient werden.

(2) Innerhalb der Einsichtsfrist ist das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch
Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner
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bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten
Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

§ 10
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis und Beschwerde

(1) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist
Einspruch einlegen.

(2) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindewahlleiterin oder beim Ge-
meindewahlleiter einzulegen. Eine Einspruchsführerin oder ein Einspruchsführer mit Behinderungen
kann sich hierbei der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 43 gilt entsprechend. Soweit die behaup-
teten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die Einspruchsführerin oder der Einspruchsführer die er-
forderlichen Beweismittel beizubringen.

(3) Will die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter einem Einspruch gegen die Eintragung
einer oder eines anderen stattgeben, so hat sie oder er dieser oder diesem vor der Entscheidung Ge-
legenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter hat die Entscheidung der Einspruchsfüh-
rerin oder dem Einspruchsführer und der oder dem Betroffenen spätestens am zehnten Tag vor der
Wahl zuzustellen und auf den zulässigen Rechtsbehelf hinzuweisen. Einem auf Eintragung gerichte-
ten Einspruch gibt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter in der Weise statt, dass sie
oder er der oder dem Wahlberechtigten nach Berichtigung des Wählerverzeichnisses die Wahlbenach-
richtigung zugehen lässt.

(5) Gegen die Entscheidung der Gemeindewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters kann binnen
zwei Tagen nach Zustellung Beschwerde an den Wahlbeschwerdeausschuss eingelegt werden. Die
Beschwerde ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindewahlleiterin oder beim Gemeinde-
wahlleiter einzulegen; Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter legt die Beschwerde mit den Vorgängen unverzüglich dem Wahlbeschwerdeausschuss
vor. Der Wahlbeschwerdeausschuss hat über die Beschwerde spätestens am vierten Tag vor der Wahl
zu entscheiden; Absatz 3 gilt entsprechend. Die Beschwerdeentscheidung ist den Beteiligten und der
Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter bekannt zu geben. Sie ist vorbehaltlich anderer
Entscheidung im Anfechtungsverfahren endgültig.

§ 11
Berichtigung des Wählerverzeichnisses

(1) Nach Beginn der Einsichtsfrist ist die Eintragung oder Streichung von Personen sowie die Vornah-
me sonstiger Änderungen im Wählerverzeichnis nur noch auf rechtzeitigen Einspruch zulässig. § 6a
Abs. 3 und 4 sowie § 16a bleiben unberührt.

(2) Ist das Wählerverzeichnis offensichtlich unrichtig oder unvollständig, so kann die Gemeindewahl-
leiterin oder der Gemeindewahlleiter den Mangel auch von Amts wegen beheben. Dies gilt nicht für
Mängel, die Gegenstand eines Einspruchsverfahrens sind. § 10 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. Die Frist
für die Zustellung der Entscheidung (§ 10 Abs. 4 Satz 1) und für die Beschwerdeentscheidung (§ 10
Abs. 5 Satz 4) gilt nur, wenn die von Amts wegen behebbaren Mängel vor dem zwölften Tag vor der
Wahl bekannt werden.

(3) Alle vom Beginn der Einsichtsfrist ab vorgenommenen Änderungen sind in der Spalte „Bemerkun-
gen“ zu erläutern und mit Datum und Unterschrift der oder des vollziehenden Bediensteten, im auto-
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matisierten Verfahren anstelle der Unterschrift mit einem Hinweis auf die verantwortliche Bedienstete
oder den verantwortlichen Bediensteten zu versehen.

(4) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses können Änderungen mit Ausnahme der in Absatz 2 und
§ 27 vorgesehenen Berichtigungen nicht mehr vorgenommen werden.

§ 12
Abschluss des Wählerverzeichnisses

Das Wählerverzeichnis ist spätestens am Tag vor der Wahl, jedoch nicht früher als am dritten Tag vor
der Wahl, durch die Gemeindewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter abzuschließen. Sie oder er
stellt dabei die Zahl der Wahlberechtigten des Wahlbezirks fest. Der Abschluss wird nach dem Muster
der Anlage 5 beurkundet. Bei automatisierter Führung des Wählerverzeichnisses ist vor der Beurkun-
dung ein Ausdruck herzustellen.

§ 12a
Voraussetzungen für die Erteilung von Wahlscheinen

(1) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die oder der in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.

(2) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die oder der nicht in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein,

1. wenn sie oder er nachweist, dass sie oder er ohne Verschulden die Antragsfrist nach § 6c oder
die Einspruchsfrist nach § 10 Abs. 1 versäumt hat,

 

2. wenn ihr oder sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Frist nach § 6c oder
§ 10 Abs. 1 entstanden ist,

 

3. wenn ihr oder sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindewahlleiterin oder des
Gemeindewahlleiters gelangt ist.

 

§ 13
Zuständige Behörde, Form des Wahlscheins

Der Wahlschein wird nach dem Muster der Anlage 6 in gelber Farbe von der Gemeindewahlleiterin
oder dem Gemeindewahlleiter erteilt, in deren oder dessen Wählerverzeichnis die oder der Wahlbe-
rechtigte eingetragen ist oder hätte eingetragen werden müssen.

§ 14
Wahlscheinanträge

(1) Die Erteilung eines Wahlscheins kann schriftlich oder mündlich bei der Gemeindewahlleiterin oder
dem Gemeindewahlleiter beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch
sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung
ist unzulässig. Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 43 gilt entsprechend.
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(2) Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss den Familiennamen, die Vornamen, das Geburts-
datum und ihre oder seine Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben.

(3) Wer den Antrag für eine andere oder einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

(4) Wahlscheine können bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr, beantragt werden. In den Fäl-
len des § 12a Abs. 2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Glei-
ches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann; in diesem Fall hat die Gemeindewahlleiterin
oder der Gemeindewahlleiter vor Erteilung des Wahlscheins die für den Wahlbezirk der oder des Wahl-
berechtigten zuständige Wahlvorsteherin oder den für den Wahlbezirk der oder des Wahlberechtigten
zuständigen Wahlvorsteher davon zu unterrichten, die oder der entsprechend § 27 zu verfahren hat.

(5) Verspätet eingegangene schriftliche Anträge sind unbearbeitet mit den dazugehörigen Briefum-
schlägen zu verpacken und vorläufig aufzubewahren.

§ 15
Erteilung von Wahlscheinen

(1) Wahlscheine dürfen nicht vor Zulassung der Wahlvorschläge erteilt werden.

(2) Der Wahlschein muss von der oder dem mit der Erteilung beauftragten Bediensteten eigenhän-
dig unterschrieben werden und mit dem Dienstsiegel versehen sein. Das Dienstsiegel kann einge-
druckt werden. Wird der Wahlschein mithilfe automatischer Einrichtungen erstellt, kann abweichend
von Satz 1 die Unterschrift fehlen; stattdessen kann der Name der oder des beauftragten Bedienste-
ten eingedruckt werden.

(3) Dem Wahlschein sind beizufügen

1. die amtlichen Stimmzettel (nach dem Muster der Anlagen 7 bis 7f) für jede Wahl, für die die
oder der Wahlberechtigte wahlberechtigt ist,

 

2. ein amtlicher Stimmzettelumschlag nach dem Muster der Anlage 8,

 

3. ein amtlicher Wahlbriefumschlag nach dem Muster der Anlage 9, auf dem die vollständige An-
schrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden ist, sowie die Bezeichnung der Gemeindewahlleite-
rin oder des Gemeindewahlleiters, die oder der den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle),
und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk von der Ausgabestelle voreingetragen sind,
und

 

4. ein Merkblatt zur Briefwahl nach dem Muster der Anlage 10.

 

Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 16 Abs. 1.

(4) Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden der oder dem Wahlberechtigten an ihre oder seine
Wohnanschrift übersandt oder amtlich überbracht, soweit sich aus dem Antrag keine andere Anschrift
oder die Abholung der Unterlagen ergibt. Wird die Versendung an eine andere Anschrift in einer Form
nach § 14 Abs. 1 Satz 2 beantragt, gehört zur Versendung der Briefwahlunterlagen die gleichzeitige
Versendung einer Mitteilung an die Wohnanschrift. Postsendungen sind von der Gemeindewahlleiterin
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oder dem Gemeindewahlleiter freizumachen. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter
übersendet der oder dem Wahlberechtigten Wahlschein und Briefwahlunterlagen mit Luftpost, wenn
sich aus ihrem oder seinem Antrag ergibt, dass sie oder er aus einem außereuropäischen Gebiet wäh-
len will, oder wenn dieses sonst geboten erscheint.

(5) Holt die oder der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der
Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter ab, so soll ihr oder ihm Gelegenheit gegeben
werden, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. Es ist sicherzustellen, dass Stimmzettel unbeob-
achtet gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden können. An eine andere Per-
son als die Wahlberechtigte oder den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. § 14 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Von der Vollmacht
kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter vor der Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen.

(6) Über die erteilten Wahlscheine führt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter ein
Wahlscheinverzeichnis, in dem die Fälle des § 12a Abs. 1 und die Fälle des § 12a Abs. 2 getrennt ge-
halten werden. Das Verzeichnis wird als Liste oder als Sammlung der Durchschriften der Wahlschei-
ne geführt. Auf dem Wahlschein wird die Nummer eingetragen, unter der er im Wahlscheinverzeich-
nis vermerkt ist, sowie die Nummer, unter der die oder der Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis ge-
führt wird, oder der vorgesehene Wahlbezirk. Bei nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten wird auf dem Wahlschein vermerkt, dass dessen Erteilung nach § 12a Abs. 2 erfolgt ist
und welchem Wahlbezirk die oder der Wahlberechtigte zugeordnet wird. Werden nach Abschluss des
Wählerverzeichnisses noch Wahlscheine erteilt, so ist darüber ein besonderes Verzeichnis nach den
Sätzen 1 bis 3 zu führen. Aus dem nach Wahlbereichen und Wahlbezirken gegliederten Wahlschein-
verzeichnis muss ersichtlich sein, für welche Wahlen die Wahlscheine gelten.

(7) Wird eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, die oder der bereits einen Wahlschein erhal-
ten hat, im Wählerverzeichnis gestrichen, so ist der Wahlschein für ungültig zu erklären. Die Gemein-
dewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter führt darüber ein Verzeichnis, in das der Name der oder
des Wahlberechtigten und die Nummer des für ungültig erklärten Wahlscheins aufzunehmen ist; sie
oder er hat das Wahlscheinverzeichnis zu berichtigen. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter verständigt alle Wahlvorstände des Wahlbereichs über die Ungültigkeit des Wahlscheines.
In den Fällen des § 39 Abs. 5 des Kommunalwahlgesetzes ist im Wahlscheinverzeichnis und im Ver-
zeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine in geeigneter Form zu vermerken, dass die Stimme ei-
ner Wählerin oder eines Wählers, die oder der bereits an der Briefwahl teilgenommen hat, nicht un-
gültig ist.

(8) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlbe-
rechtigter glaubhaft, dass ihr oder ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr oder
ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden; Absatz 8 Satz 1 bis 3
gilt entsprechend.

§ 16
Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte Personengruppen

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter fordert spätestens am achten Tag vor dem
Wahltag von den Leitungen
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1. der Einrichtungen, für die ein Sonderwahlbezirk gebildet worden ist (§ 1 Abs. 3),

 

2. der kleineren Krankenhäuser, kleineren Alten- oder Pflegeheime, Klöster, sozialtherapeutischen
Anstalten und Justizvollzugsanstalten, für deren Wahlberechtigte die Stimmabgabe vor einem
beweglichen Wahlvorstand vorgesehen ist (§ 4 Abs. 6 und §§ 40 bis 42),

 

ein Verzeichnis der wahlberechtigten Personen aus dem Wahlbereich, die sich in der Einrichtung be-
finden oder dort beschäftigt sind und die am Wahltag in der Einrichtung wählen wollen. Sie oder er er-
teilt diesen Wahlberechtigten Wahlscheine ohne Briefwahlunterlagen und übersendet sie unmittelbar
an diese.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter veranlasst die Leitungen der Einrichtun-
gen spätestens am 13. Tag vor der Wahl,

1. die anderen wahlberechtigten Personen, die sich in der Einrichtung befinden oder dort beschäf-
tigt sind und die in Wählerverzeichnissen des gleichen Wahlbereichs geführt werden, zu ver-
ständigen, dass sie in der Einrichtung nur wählen können, wenn sie sich von der Gemeinde-
wahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter, in deren oder dessen Wählerverzeichnis sie einge-
tragen sind, einen Wahlschein beschafft haben,

 

2. die wahlberechtigten Personen, die sich in der Einrichtung befinden oder dort beschäftigt sind
und die in Wählerverzeichnissen anderer Wahlbereiche geführt werden, zu verständigen, dass
sie ihr Wahlrecht nur durch Briefwahl ausüben können und sich dafür von der Gemeindewahl-
leiterin oder dem Gemeindewahlleiter, in deren oder dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen
sind, einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beschaffen müssen.

 

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter ersucht spätestens am 13. Tag vor der
Wahl die Truppenteile, die ihren Standort im Gemeindegebiet haben, die wahlberechtigten Soldatin-
nen und Soldaten entsprechend Absatz 2 Nr. 2 zu verständigen.

§ 16a
Vermerk im Wählerverzeichnis

Hat eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter einen Wahlschein erhalten, so wird im Wählerver-
zeichnis in der Spalte für den Vermerk über die Stimmabgabe „Wahlschein“ oder „W“ eingetragen.

§ 16b
Einspruch gegen die Versagung des Wahlscheins und Beschwerde

Wird die Erteilung eines Wahlscheins versagt, so kann dagegen Einspruch eingelegt werden. § 10
Abs. 2, 4 und 5 gilt entsprechend. Die Frist für die Zustellung der Entscheidung (§ 10 Abs. 4 Satz 1)
und für die Beschwerdeentscheidung (§ 10 Abs. 5 Satz 4) gilt nur, wenn der Einspruch vor dem zwölf-
ten Tag vor der Wahl eingelegt worden ist.

Vierter Abschnitt
Wahlvorschläge

§ 17
Unterstützungsverzeichnis
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(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter legt für jeden Wahlvorschlag, der nach
§ 22 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes der Unterstützung bedarf, ein gesondertes Unterstützungs-
verzeichnis in Form von Unterschriftsblättern an und legt dieses von dem auf den Tag der Einreichung
des Wahlvorschlags folgenden Tag ab bis zum 66. Tag vor der Wahl zur Eintragung auf. Die Eintra-
gung muss während der allgemeinen Dienststunden sowie an den vier letzten Samstagen vor Ablauf
der Frist in der Zeit zwischen 9.00 und 12.00 Uhr, am Tag des Ablaufs der Frist bis 18.00 Uhr, ermög-
licht werden.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter erstellt das Unterstützungsverzeichnis
nach dem Muster der Anlage 12. Sie oder er hat sicherzustellen, dass bei der Unterzeichnung die Na-
men der Vorunterzeichnerinnen und Vorunterzeichner nicht bekannt werden.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter prüft die Identität und die Wahlberechti-
gung derjenigen Personen, die ein Unterstützungsverzeichnis unterzeichnen wollen, in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Unterzeichnung. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner haben in der Ein-
tragung Vor- und Familienname, Wohnort und Wohnung persönlich und handschriftlich anzugeben.
Das Unterstützungsverzeichnis kann auch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern unterzeichnet
werden.

(4) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat
jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist ihre oder seine Unterschrift auf allen weiteren
Wahlvorschlägen ungültig.

(5) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter schließt das Unterstützungsverzeichnis am
66. Tag vor dem Wahltag nach 18.00 Uhr ab; gleichzeitig bestätigt sie oder er mit ihrer oder seiner ei-
genhändigen Unterschrift und mit ihrem oder seinem Dienstsiegel auf dem Unterstützungsverzeich-
nis, wie viele Personen das Unterstützungsverzeichnis unterzeichnet haben.

(6) Eine auf dem Unterstützungsverzeichnis geleistete Unterschrift kann nicht zurückgezogen werden.

(7) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter hat Vorsorge zu treffen, dass Unbefugte
in das Unterstützungsverzeichnis nicht Einsicht nehmen. Zur Einsichtnahme befugt ist die Vertrauens-
person und die stellvertretende Vertrauensperson des unterstützungsbedürftigen Wahlvorschlags.

(8) Bei der Wahl zum Kreistag, zur Regionalversammlung, zur Landrätin oder zum Landrat oder zur
Regionalverbandsdirektorin oder zum Regionalverbandsdirektor legen die Kreis- oder Regionalver-
bandswahlleiterin oder der Kreis- oder Regionalverbandswahlleiter für jeden Wahlvorschlag, der nach
§ 22 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes der Unterstützung bedarf, entsprechend Absatz 1 bis 3 ein
Unterstützungsverzeichnis auf. Dieses Unterstützungsverzeichnis kann auch bei den Gemeindewahl-
leiterinnen und Gemeindewahlleitern des jeweiligen Wahlgebiets aufgelegt werden.

§ 18
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

(1) Nachdem der Wahltag bestimmt ist, fordern die Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahllei-
ter durch öffentliche Bekanntmachung zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvorschläge auf
und weisen auf die Voraussetzungen für die Einreichung von Wahlvorschlägen nach § 22 des Kommu-
nalwahlgesetzes hin. In die öffentliche Bekanntmachung sind aufzunehmen

1. die Anzahl der zu wählenden Personen,
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2. wo und bis zu welchem Zeitpunkt Wahlvorschläge eingereicht werden können,

 

3. ein Hinweis darauf, dass die Wahlvorschläge nach Möglichkeit so frühzeitig vor dem Ablauf der
Einreichungsfrist einzureichen sind, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge
berühren, rechtzeitig behoben werden können,

 

4. ein Hinweis auf die Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge,

 

5. ein Hinweis auf die Bestimmungen über die Voraussetzungen zur Einrichtung eines Unterstüt-
zungsverzeichnisses sowie über die Eintragung in ein Unterstützungsverzeichnis,

 

6. ein Hinweis darauf, dass Mehrheitswahl stattfindet, wenn nur ein oder kein gültiger Wahlvor-
schlag eingereicht wird,

 

7. wo, in welcher Frist und Form die Verbindung von Wahlvorschlägen erklärt werden kann.

 

(2) Die Parteien teilen, bevor sie Wahlvorschläge einreichen, den Landkreisen und dem Regionalver-
band Saarbrücken die nach § 24 Abs. 7 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes für die Gebietskörper-
schaft zuständige Parteileitung mit. Die Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken unterrich-
ten die Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahlleiter ihrer angehörigen Gemeinden.

§ 19
Einreichung von Wahlvorschlägen

(1) Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 11 eingereicht werden.

(2) Der Wahlvorschlag muss enthalten:

1. den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwoh-
nung) einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers,

 

2. den Namen der einreichenden Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch diese.

 

Geben die Namen oder Kurzbezeichnungen mehrerer Parteien oder Wählergruppen zu Verwechslun-
gen Anlass oder erweckt der Name oder die Kurzbezeichnung einer Wählergruppe den Eindruck, als
handele es sich um den Wahlvorschlag einer Partei, so kann die Vertrauensperson eine Bezeichnung
des Wahlvorschlags festsetzen, welche die Verwechslungsgefahr beseitigt.

(3) Die Wahlvorschläge müssen persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; jede Unterzeichne-
rin oder jeder Unterzeichner muss dabei ihren oder seinen Familien- und Vornamen, ihren oder seinen
Wohnort sowie ihre oder seine Wohnung angeben. Die Unterzeichnung durch Wahlbewerberinnen und
Wahlbewerber ist zulässig.

(4) Wahlvorschläge sollen ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Die Vertrauensperson und die stell-
vertretende Vertrauensperson sollen in der Gemeinde wohnen, für deren Gemeinderatswahl der Wahl-
vorschlag bestimmt ist.
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(5) Die Erklärungen und Bescheinigungen nach § 24 Abs. 8 des Kommunalwahlgesetzes sind in nur ei-
ner Ausfertigung erforderlich.

(6) Die Zustimmungserklärung der Bewerberin oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage
13 abzufassen.

(7) Die Bescheinigung über die Wählbarkeit der Bewerberin oder des Bewerbers ist nach dem Mus-
ter der Anlage 14 von der Gemeindewahlleiterin oder vom Gemeindewahlleiter kostenfrei auszustel-
len. Die Versicherung an Eides statt der Unionsbürgerin über ihre oder des Unionsbürgers über seine
Staatsangehörigkeit und über den Nichtausschluss von der Wählbarkeit im Herkunfts-Mitgliedstaat ist
nach dem Muster der Anlage 14a abzugeben.

(8) Die Niederschrift nach § 24 Abs. 8 Satz 1 Nr. 4 des Kommunalwahlgesetzes soll nach dem Muster
der Anlage 15 gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 16 abgegeben
werden.

(9) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter vermerkt auf jedem Wahlvorschlag Datum
und Uhrzeit des Eingangs. Sie oder er übersendet der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter, in
regionalverbandsangehörigen Gemeinden der Regionalverbandswahlleiterin oder dem Regionalver-
bandswahlleiter unverzüglich zwei Abdrucke der eingegangenen Wahlvorschläge; die Kreiswahlleite-
rinnen und Kreiswahlleiter, die Regionalverbandswahlleiterin oder der Regionalverbandswahlleiter und
die Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahlleiter kreisfreier Städte leiten einen Abdruck an die
Landeswahlleiterin oder den Landeswahlleiter weiter.

§ 20
Zurücknahme von Wahlvorschlägen

(1) Rücknahmeerklärungen durch die Vertrauenspersonen sind in drei Ausfertigungen bei der Gemein-
dewahlleiterin oder beim Gemeindewahlleiter einzureichen. Sie müssen von der Vertrauensperson
und der stellvertretenden Vertrauensperson persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

(2) Eine Rücknahmeerklärung kann nur berücksichtigt werden, wenn sie vor der Entscheidung über
die Zulassung des Wahlvorschlags bei der Gemeindewahlleiterin oder beim Gemeindewahlleiter ein-
gegangen ist. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter vermerkt auf der Rücknahmeer-
klärung Datum und Uhrzeit des Eingangs. § 19 Abs. 9 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 21
Änderung von Wahlvorschlägen

(1) Für die Änderung von Wahlvorschlägen gilt § 19 Abs. 1 und 3 entsprechend. Der Tod der Wahlbe-
werberin oder des Wahlbewerbers oder der Verlust der Wählbarkeit ist der Gemeindewahlleiterin oder
dem Gemeindewahlleiter nachzuweisen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter vermerkt auf der Änderungserklärung Da-
tum und Uhrzeit des Eingangs. § 19 Abs. 9 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 22
Mängelbeseitigung

Ist eine Wahlbewerberin oder ein Wahlbewerber in mehreren Wahlvorschlägen zur Gemeinderatswahl
benannt, so fordert die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter sie oder ihn unverzüglich
auf, sich bis zum 59. Tag vor dem Wahltag für einen der Wahlvorschläge zu entscheiden. Den Vertrau-
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enspersonen der betroffenen Wahlvorschläge ist von der Aufforderung Kenntnis zu geben. Gibt die
oder der Aufgeforderte die verlangte Erklärung nicht fristgemäß ab, so wird ihr oder sein Name in al-
len Wahlvorschlägen gestrichen.

§ 23
Zulassung der Wahlvorschläge

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter lädt die Vertrauenspersonen der Wahlvor-
schläge zu der Sitzung, in der über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden wird.

(2) Der Gemeindewahlausschuss prüft die eingegangenen Wahlvorschläge und beschließt über die
Zulassung oder Zurückweisung. Vor einer Entscheidung ist der erschienenen Vertrauensperson des
betroffenen Wahlvorschlags Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(3) Der Gemeindewahlausschuss stellt die zugelassenen Wahlvorschläge fest. Geben die Namen oder
Kurzbezeichnungen mehrerer Parteien oder Wählergruppen zu Verwechslungen Anlass, so fügt der
Gemeindewahlausschuss einem Wahlvorschlag oder mehreren Wahlvorschlägen eine Unterschei-
dungsbezeichnung bei. Erweckt der Name oder die Kurzbezeichnung einer Wählergruppe den Ein-
druck, als handele es sich um den Wahlvorschlag einer Partei, so erhält der Wahlvorschlag den Na-
men der Spitzenbewerberin oder des Spitzenbewerbers auf der Gebietsliste der betreffenden Wähler-
gruppe als Name; die Kurzbezeichnung entfällt.

(4) Der Gemeindewahlausschuss gibt seine Entscheidung in der Sitzung im Anschluss an die Be-
schlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt und weist auf den zulässigen Rechtsbehelf
hin.

(5) Die Niederschrift über die Sitzung ist nach dem Muster der Anlage 17 zu fertigen; der Niederschrift
sind die zugelassenen Wahlvorschläge in der vom Gemeindewahlausschuss festgestellten Fassung
beizufügen.

(6) Für die Übersendung der zugelassenen Wahlvorschläge und einer Abschrift der Niederschrift gilt
§ 19 Abs. 9 Satz 2 entsprechend.

(7) Die Beschwerde gegen die Entscheidung des Gemeindewahlausschusses ist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Wahlbeschwerdeausschuss einzulegen. Die Schriftform gilt auch durch Telefax als
gewahrt.

(8) Die oder der Vorsitzende des Wahlbeschwerdeausschusses lädt die Beschwerdeführerinnen, Be-
schwerdeführer und die Vertrauenspersonen der betroffenen Wahlvorschläge zu der Sitzung, in der
über die Beschwerde entschieden wird. Den Beteiligten und der Gemeindewahlleiterin oder dem Ge-
meindewahlleiter ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(9) Der Wahlbeschwerdeausschuss gibt seine Entscheidung in der Sitzung im Anschluss an die Be-
schlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt.

§ 24
Verbindung von Wahlvorschlägen

(1) Die Verbindung von Wahlvorschlägen wird von den Vertrauenspersonen der beteiligten Wahlvor-
schläge gemeinsam schriftlich erklärt.

(2) Von der Änderung oder Zurücknahme eines verbundenen Wahlvorschlags gibt die Gemeindewahl-
leiterin oder der Gemeindewahlleiter den Vertrauenspersonen der an der Verbindung beteiligten an-
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deren Wahlvorschläge unverzüglich schriftlich Kenntnis. Eine Verbindung von Wahlvorschlägen kann
nur gemeinsam aufgehoben werden.

§ 25
Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) Die Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge nach § 30 Abs. 4 des Kommunalwahl-
gesetzes enthält für jeden Wahlvorschlag die in § 24 Abs. 1 und 5 des Kommunalwahlgesetzes be-
zeichneten Angaben; statt des Geburtsdatums ist nur das Geburtsjahr und statt der Anschrift nur der
Wohnort der Bewerberinnen und Bewerber anzugeben. Weist eine Bewerberin oder ein Bewerber bis
zum Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter
nach, dass für sie oder ihn im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmelde-
gesetzes eingetragen ist, ist anstelle ihres oder seines Wohnortes der Ort ihrer oder seiner Erreichbar-
keitsanschrift zu verwenden; die Angabe eines Postfachs genügt nicht.

(2) Die Reihenfolge nach § 30 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes wird auch dann beibehalten, wenn
in der Gemeinde Wahlvorschläge einer Partei oder Wählergruppe, die sich an der letzten Landtags-
wahl im Saarland beteiligt hat, nicht eingebracht oder nicht zugelassen worden sind. In diesen Fällen
wird die einer solchen Partei oder Wählergruppe an sich zukommende Listennummer übersprungen.

(3) Bei Verbindung von Wahlvorschlägen gemäß § 29 des Kommunalwahlgesetzes behält jeder ver-
bundene Wahlvorschlag die ihm zukommende Listennummer.

(4) Im Fall der Mehrheitswahl gibt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter den zuge-
lassenen Wahlvorschlag oder, sofern kein Wahlvorschlag zugelassen worden ist, den Hinweis bekannt,
dass kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht worden ist.

Fünfter Abschnitt
Wahlhandlung

§ 26
Ausstattung des Wahlvorstands

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter übergibt vor Beginn der Wahlhandlung den
Wahlvorsteherinnen und Wahlvorstehern der einzelnen Wahlbezirke

1. das Wählerverzeichnis mit Abschlussbescheinigung nach Anlage 5,

 

2. das Verzeichnis über die nach Abschluss des Wählerverzeichnisses ausgestellten Wahlscheine
(§ 12 und §16 Abs. 2),

 

3. Stimmzettel in genügender Anzahl,

 

4. Vordrucke für die Wahlniederschrift,

 

5. eine genügende Anzahl von Zähllisten bei Mehrheitswahl,

 

6. das notwendige Schreib-, Pack- und Siegelmaterial,

 

7. einen Abdruck des Kommunalwahlgesetzes, der Kommunalwahlordnung und, bei Verwendung
von Wahlgeräten, einen Abdruck der Wahlgeräteverordnung.
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§ 27
Kennzeichnung der Wahlberechtigten mit Wahlscheinen in dem Wählerverzeichnis

Vor Beginn der Stimmabgabe berichtigt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher das Wählerver-
zeichnis nach dem etwa vorliegenden Verzeichnis der nachträglich ausgestellten Wahlscheine (§ 15
Abs. 6), indem sie oder er bei den in diesem Verzeichnis aufgeführten Wahlberechtigten in der Spal-
te für den Stimmabgabevermerk „Wahlschein“ oder „W“ einträgt. Sie oder er berichtigt dementspre-
chend die Abschlussbescheinigung des Wählerverzeichnisses in der vorgesehenen Spalte und be-
scheinigt das an der vorgesehenen Stelle. Erhält die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher später
die Mitteilung von der Ausstellung von Wahlscheinen nach § 14 Abs. 4, verfährt sie oder er entspre-
chend den Sätzen 1 und 2.

§ 28
Auswahl der Wahlräume

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter bestimmt für die Wahlbezirke ihrer oder
seiner Gemeinde die Räume, in denen die Wahl durchzuführen ist. Die Wahlräume sollen nach den
örtlichen Verhältnissen so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen Wahlberechtigten, insbe-
sondere Menschen mit Behinderungen und anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, die
Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter teilt frühzeitig und in geeigneter Weise mit, welche Wahlräume barrierefrei sind.

(2) Als Wahlräume sind nach Möglichkeit Räume in gemeindlichen Gebäuden zu benutzen.

§ 28a
Wahlzeit

(1) Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter kann im Einzelfall, wenn besondere Gründe es
erfordern, die Wahlzeit mit einem früheren Beginn festsetzen.

§ 29
Ausstattung der Wahlräume

(1) In jedem Wahlraum ist ein genügend großer Tisch für den Wahlvorstand aufzustellen. Außerdem
sind weitere Tische oder Pulte mit Schutzvorrichtungen (Wahlkabinen) aufzustellen, die so beschaffen
sein müssen, dass die Wählerinnen und Wähler unbeobachtet ihre Stimmzettel kennzeichnen und fal-
ten können. Zu diesem Zweck können auch Nebenräume benutzt werden, die jedoch mit dem Wahl-
raum verbunden sein müssen und nur durch ihn zugänglich und von ihm aus zu übersehen sind.

(2) In den Wahlkabinen sollen Schreibstifte bereitliegen.

(3) In jedem Wahlraum muss ein Abdruck des Kommunalwahlgesetzes, der Kommunalwahlordnung
und bei Verwendung von Wahlgeräten ein Abdruck der Wahlgeräteverordnung zu jedermanns Einsicht
ausliegen. Diese Abdrucke brauchen die Anlagen zu diesen Vorschriften nicht zu enthalten.

§ 30
Wahlurnen

(1) Die von Wählerinnen und Wählern abgegebenen Stimmzettel werden in Wahlurnen gesammelt.
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(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter beschafft die erforderlichen Wahlurnen.

(3) Die Wahlurne muss mit einem Deckel versehen sein. Ihre innere Höhe soll in der Regel 90 cm, der
Abstand jeder Wand von der gegenüberliegenden mindestens 35 cm betragen. Im Deckel muss die
Wahlurne einen Spalt haben, der nicht weiter als 2 cm sein darf. Sie muss verschließbar sein.

(4) Für die Stimmabgabe in Sonderwahlbezirken und vor einem beweglichen Wahlvorstand können
kleinere Wahlurnen verwendet werden.

(5) Die Wahlurne wird auf oder an dem Tisch der Wahlvorsteherin oder des Wahlvorstehers aufge-
stellt. Vor Beginn der Wahlhandlung hat sich der Wahlvorstand davon zu überzeugen, dass die Wahl-
urne leer ist. Die Wahlurne ist dann zu verschließen und darf erst wieder nach Abschluss der Wahl-
handlung im Beisein des beschlussfähigen Wahlvorstands geöffnet werden. Wahlgeräte hat der Wahl-
vorstand auf ihre Ordnungsmäßigkeit zu überprüfen.

§ 31
Eröffnung der Wahlhandlung, Öffentlichkeit der Wahl und Ordnung im Wahlraum

(1) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher eröffnet die Wahlhandlung damit, dass sie oder er die
anwesenden Beisitzerinnen und Beisitzer auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ih-
res Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten hinweist. Sie oder er stellt sicher, dass der Hinweis allen Beisitzerinnen und Beisit-
zern vor Aufnahme ihrer Tätigkeit erteilt wird.

(2) Während der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses hat jeder-
mann zum Wahlraum Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

(3) Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im Wahlraum. Er ordnet bei Andrang den Zutritt
zum Wahlraum.

§ 32
Stimmzettel, Umschläge für die Briefwahl

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter veranlasst die Herstellung der Stimmzet-
tel, der erforderlichen Wahlbriefumschläge und Stimmzettelumschläge für die Briefwahl oder die Be-
reitstellung zugelassener Wahlgeräte. Die Stimmzettel des Wahlgebiets müssen von einheitlicher Far-
be und Größe sein. Das Papier muss so beschaffen sein, dass nach Kennzeichnung und Faltung durch
die Wählerin oder den Wähler andere Personen nicht erkennen können, wie sie oder er gewählt hat.

(2) Die Stimmzettel sind bei Verhältniswahl nach dem Muster der Anlage 7, bei Mehrheitswahl nach
dem Muster der Anlagen 7b und 7c, in gelber Farbe herzustellen.

(3) Die Größe des Stimmzettels richtet sich nach dem Umfang des gesetzlich vorgeschriebenen Auf-
drucks.

(4) Die Stimmzettel dürfen außer dem gesetzlich vorgeschriebenen Aufdruck und dem Firmenauf-
druck der Herstellerin oder des Herstellers keine Kennzeichen haben.

(5) Schriftart, Schriftgröße und Kontrast sollen so gewählt werden, dass die Lesbarkeit erleichtert
wird.
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(6) Die Stimmzettelumschläge für die Briefwahl sind nach dem Muster der Anlage 8 in gelber Farbe
herzustellen. Die Wahlbriefumschläge sind nach dem Muster der Anlage 9 hellrosafarben herzustellen.

(7) Muster der Stimmzettel werden unverzüglich nach ihrer Fertigstellung den Blindenvereinen, die ih-
re Bereitschaft zur Herstellung von Stimmzettelschablonen erklärt haben, zur Verfügung gestellt.

§ 33
Stimmabgabe bei Verhältniswahl

(1) Nach Betreten des Wahlraums erhält die Wählerin oder der Wähler die Stimmzettel für jede Wahl,
zu der sie oder er wahlberechtigt ist. Der Wahlvorstand kann anordnen, dass sie hierzu ihre oder er
hierzu seine Wahlbenachrichtigung vorzeigt.

(2) Die Wählerin oder der Wähler begibt sich sodann in die Wahlkabine. Sie oder er kennzeichnet dort
die Stimmzettel und faltet sie dort in der Weise, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. Der Wahlvorstand achtet darauf, dass sich im-
mer nur eine Wählerin oder ein Wähler und diese oder dieser nur so lange wie notwendig in der Wahl-
kabine aufhält.

(3) Danach tritt die Wählerin oder der Wähler an den Tisch des Wahlvorstands. Auf Verlangen hat sie
oder er die Wahlbenachrichtigung abzugeben und, insbesondere wenn sie oder er die Wahlbenach-
richtigung nicht vorlegt, sich über die eigene Person auszuweisen.

(4) Sobald die Schriftführerin oder der Schriftführer den Namen der Wählerin oder des Wählers in dem
Wählerverzeichnis gefunden hat, die Wahlberechtigung festgestellt ist und kein Anlass zur Zurückwei-
sung nach den Absätzen 5 und 6 besteht, gibt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher die Wahl-
urne frei. Die Wählerin oder der Wähler wirft die gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne. Die Schrift-
führerin oder der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis in der dafür bestimm-
ten Spalte. Die Mitglieder des Wahlvorstands sind dabei, wenn nicht die Feststellung der Wahlberech-
tigung es erfordert, nicht befugt, Angaben zur Person der Wählerin oder des Wählers so zu verlautba-
ren, dass sie von sonstigen im Wahlraum Anwesenden zur Kenntnis genommen werden können.

(5) Der Wahlvorstand hat eine Wählerin oder einen Wähler zurückzuweisen, die oder der

1. nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt,

 

1a. sich auf Verlangen des Wahlvorstandes nicht ausweisen kann oder die zur Feststellung der
Identität erforderlichen Mitwirkungshandlungen verweigert,

 

2. keinen Wahlschein vorlegt, obwohl sich im Wählerverzeichnis ein Wahlscheinvermerk befindet,
es sei denn, es wird festgestellt, dass sie oder er nicht im Wahlscheinverzeichnis eingetragen
ist,

 

3. bereits einen Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis hat, es sei denn, sie oder er weist
nach, dass sie oder er noch nicht gewählt hat,

 

4. den Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet oder gefaltet hat,

 

5. Stimmzettel so gefaltet hat, dass die Stimmabgabe erkennbar ist, oder mit einem äußerlich
sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen versehen hat,
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5a. für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahlkabine fotografiert oder gefilmt hat oder

 

6. für den Wahlvorstand erkennbar mehrere oder einen nicht amtlich hergestellten Stimmzettel
abgeben oder mit einem Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in die Wahlurne werfen will.

 

Eine Wählerin oder ein Wähler, bei der oder dem die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 vorliegen
und die oder der im Vertrauen auf die übersandte Benachrichtigung über die Eintragung im Wähler-
verzeichnis keinen Einspruch eingelegt hat, ist gegebenenfalls bei der Zurückweisung darauf hinzu-
weisen, dass sie oder er bei der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter bis 15.00 Uhr ei-
nen Wahlschein beantragen kann.

(6) Glaubt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher, das Wahlrecht einer im Wählerverzeichnis
eingetragenen Person beanstanden zu müssen oder werden sonst aus der Mitte des Wahlvorstands
Bedenken gegen die Zulassung einer Wählerin oder eines Wählers zur Stimmabgabe erhoben, so be-
schließt der Wahlvorstand über die Zulassung oder Zurückweisung. Der Beschluss ist in der Wahlnie-
derschrift zu vermerken.

(7) Hat die Wählerin oder der Wähler einen Stimmzettel verschrieben oder versehentlich unbrauchbar
gemacht oder wird sie oder er nach Absatz 5 Nr. 4 bis 6 zurückgewiesen, so ist ihr oder ihm auf Ver-
langen ein neuer Stimmzettel auszuhändigen, nachdem sie oder er den alten Stimmzettel im Beisein
eines Mitglieds des Wahlvorstands vernichtet hat.

§ 34
Stimmabgabe bei Mehrheitswahl

(1) Ist ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht worden, so kann die Wählerin oder der Wähler den
Wahlvorschlag unverändert annehmen; einer Kennzeichnung des Stimmzettels bedarf es nicht. Die
Wählerin oder der Wähler kann den Wahlvorschlag teilweise annehmen, indem sie oder er eine oder
mehrere Bewerberinnen oder einen oder mehrere Bewerber streicht. Die Wählerin oder der Wähler
kann auch den Wahlvorschlag im Ganzen ablehnen, indem sie oder er ihn völlig streicht; sie oder er
kann anstelle des gestrichenen Wahlvorschlags höchstens doppelt so viele wählbare Personen auffüh-
ren, wie Mitglieder in den Gemeinderat zu wählen sind. Die Wählerin oder der Wähler kann auch auf
dem zugelassenen Wahlvorschlag einzelne Bewerberinnen und Bewerber streichen und an deren Stel-
le andere wählbare Personen aufführen.

(2) Ist kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht worden, so kann die Wählerin oder der Wähler höchs-
tens doppelt so viele wählbare Personen aufführen, wie Mitglieder in den Gemeinderat zu wählen
sind.

(3) Die von der Wählerin oder dem Wähler auf dem Stimmzettel aufgeführten wählbaren Personen
sind so zu bezeichnen, dass Zweifel über ihre Person, insbesondere Verwechslungen mit anderen
wählbaren Personen, ausgeschlossen sind.

(4) Führt die Wählerin oder der Wähler eine in dem zugelassenen Wahlvorschlag bereits benannte
Person auf oder benennt sie oder er eine Person mehrmals, so gilt dies als eine Stimme für die betref-
fende Person.

(5) Führt die Wählerin oder der Wähler Personen auf, die nicht wählbar sind, so gelten diese Personen
als nicht vorgeschlagen.
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(6) Für die Stimmabgabe bei Mehrheitswahl gelten im Übrigen die Vorschriften des § 33 entspre-
chend.

§ 35
(aufgehoben)

§ 36
Stimmabgabe von Inhaberinnen und Inhabern eines Wahlscheins

(1) Die Inhaberin oder der Inhaber eines Wahlscheins nennt ihren oder seinen Namen, weist sich aus
und übergibt den Wahlschein der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher. Diese oder dieser prüft
den Wahlschein. Entstehen Zweifel über die Gültigkeit des Wahlscheins oder über den rechtmäßigen
Besitz, so klärt sie der Wahlvorstand nach Möglichkeit und beschließt über die Zulassung oder Zu-
rückweisung der Inhaberin oder des Inhabers. Der Vorgang ist in der Niederschrift zu vermerken. Die
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher sammelt die Wahlscheine und behält den Wahlschein auch
im Fall der Zurückweisung ein.

(2) Für die Wahl mit Wahlscheinen gelten im Übrigen die Vorschriften des § 33 entsprechend.

§ 37
Briefwahl

(1) Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den amtlichen
Stimmzettelumschlag und verschließt diesen, unterschreibt die auf dem Wahlschein vorgedruckte
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter Angabe des Tages, steckt den verschlossenen amt-
lichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefum-
schlag, verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet ihn durch ein Postunternehmen rechtzeitig
an die darauf angegebene Gemeindewahlleiterin oder den darauf angegebenen Gemeindewahlleiter.
Bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen werden die Stimmzettel für die allgemeinen Kommunalwahlen
und die Wahlen nach dem fünften Teil des Kommunalwahlgesetzes in den gemeinsamen Stimmzettel-
umschlag gelegt. Dieser Umschlag ist von der Wählerin oder vom Wähler zusammen mit dem Wahl-
schein in einen für diese Wahlen gemeinsamen Wahlbriefumschlag zu legen. Der Wahlbrief kann auch
in der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters abgegeben werden.

(2) Die Stimmzettel sind unbeobachtet zu kennzeichnen und in den Stimmzettelumschlag zu legen;
§ 33 Abs. 7 gilt entsprechend. Für die Stimmabgabe von Wählerinnen und Wählern mit Behinderungen
gilt § 43 entsprechend. Hat die Wählerin oder der Wähler Stimmzettel durch eine Hilfsperson kenn-
zeichnen lassen, so hat diese durch Unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu
bestätigen, dass sie die Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers ge-
kennzeichnet hat; die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter hat die ihr oder ihm vor dem Wahltag zu-
gehenden Wahlbriefe mit Datum, am Wahltag zusätzlich mit der Uhrzeit des Eingangs zu versehen
und ungeöffnet unter Verschluss zu halten. Am Wahltag übergibt die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter die Wahlbriefe der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher des für die Brief-
wahl bestimmten allgemeinen Wahlbezirks oder des nach § 1 Abs. 4 für die Briefwahl bestimmten be-
sonderen Wahlbezirks. Nach Beginn der Wahlzeit öffnet ein von der Wahlvorsteherin oder vom Wahl-
vorsteher bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands im Beisein des beschlussfähigen Wahlvorstands die
Wahlbriefe nacheinander und entnimmt ihnen den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. Wer-
den Bedenken gegen die Gültigkeit des Wahlscheins erhoben, so sind die betroffenen Wahlbriefe samt
Inhalt unter Kontrolle der Wahlvorsteherin oder des Wahlvorstehers auszusondern und später entspre-
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chend Absatz 4 zu behandeln. Die aus den übrigen Wahlbriefen entnommenen Stimmzettelumschläge
werden ungeöffnet in die Wahlurne gelegt; die Wahlscheine werden gesammelt.

(4) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, so beschließt der Wahlvorstand über die Zulas-
sung oder Zurückweisung. Der Wahlbrief ist vom Wahlvorstand zurückzuweisen, wenn ein Tatbestand
nach § 39 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 bis 8 des Kommunalwahlgesetzes vorliegt. Die Zahl der beanstandeten,
der nach besonderer Beschlussfassung zugelassenen und die Zahl der zurückgewiesenen Wahlbrie-
fe sind in der Niederschrift zu vermerken. Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt auszu-
sondern, mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen und
fortlaufend zu nummerieren. Die Einsenderinnen und Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden
nicht als Wählerinnen und Wähler gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.

(5) Wahlbriefe, die nach Ablauf der Wahlzeit eingehen, hat die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter ungeöffnet, gegebenenfalls gesammelt mit anderen, zu versiegeln und aufzubewah-
ren.

(6) In Krankenhäusern, Altenheimen, Altenwohnheimen, Pflegeheimen, Erholungsheimen, sozialthe-
rapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten sowie Gemeinschaftsunterkünften ist Vorsorge
zu treffen, dass die Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag ge-
legt werden können. Die Leitung der Einrichtung bestimmt einen geeigneten Raum, veranlasst dessen
Ausstattung und gibt den Wahlberechtigten bekannt, in welcher Zeit der Raum für die Ausübung der
Briefwahl zur Verfügung steht. § 33 Abs. 7 gilt entsprechend.

(7) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter weist die Leitungen der Einrichtungen in
der Gemeinde spätestens am 13. Tag vor der Wahl auf die Regelung des Absatzes 6 hin.

§ 38
Schluss der Wahlhandlung

Ist die Wahlzeit abgelaufen, wird dies von der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher bekannt ge-
geben. Von da ab sind nur noch die Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zuzulassen, die vor Ablauf
der Wahlzeit erschienen sind und sich im Wahlraum oder aus Platzgründen davor befinden. Nach Ab-
lauf der Wahlzeit eintreffenden Wahlberechtigten ist der Zutritt zur Stimmabgabe zu sperren. Nach-
dem die vor Ablauf der Wahlzeit erschienenen Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgegeben ha-
ben, erklärt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher die Wahlhandlung für geschlossen.

§ 39
Wahl in Sonderwahlbezirken

(1) Zur Stimmabgabe in Sonderwahlbezirken nach § 1 Abs. 3 wird jede oder jeder in der Einrichtung
anwesende Wahlberechtigte zugelassen, die oder der einen für den Wahlbereich gültigen Wahlschein
hat.

(2) Für die verschiedenen Teile eines Sonderwahlbezirks können verschiedene Personen als Beisitze-
rinnen und Beisitzer des Wahlvorstands bestellt werden.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter bestimmt im Einvernehmen mit der Lei-
tung der Einrichtung einen geeigneten Wahlraum. Für die verschiedenen Teile eines Sonderwahlbe-
zirks können verschiedene Wahlräume bestimmt werden. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter richtet den Wahlraum her.
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(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter bestimmt die Wahlzeit für den Sonder-
wahlbezirk im Einvernehmen mit der Leitung der Einrichtung im Rahmen der allgemeinen Wahlzeit
nach dem tatsächlichen Bedürfnis. Die Wahlzeit ist so zu bemessen, dass sämtliche für den Wahlraum
in Betracht kommenden wahlberechtigten Insassen der Einrichtung wählen können.

(5) Die Leitung der Einrichtung gibt den Wahlberechtigten den Wahlraum und die Wahlzeit am Tag vor
der Wahl bekannt und weist auf die Möglichkeit der Stimmabgabe nach Absatz 6 hin.

(6) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher oder ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder
sein Stellvertreter und zwei Beisitzerinnen und Beisitzer können sich unter Mitnahme einer verschlos-
senen Wahlurne und der erforderlichen Stimmzettel auch in die Krankenzimmer und an die Kranken-
betten begeben. Dort nehmen sie die Wahlscheine entgegen und verfahren nach § 36 Abs. 1 und § 33
Abs. 4 bis 7. Dabei muss auch bettlägerigen Wählerinnen und Wählern Gelegenheit gegeben werden,
ihre Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und zu falten. Die Wahlvorsteherin oder der Wahl-
vorsteher oder ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellvertreter weist Wählerinnen und
Wähler, die sich bei der Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen wollen, darauf hin,
dass sie auch ein von ihnen bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands als Hilfsperson in Anspruch neh-
men können. Nach Schluss der Stimmabgabe sind die verschlossene Wahlurne und die Wahlschei-
ne unverzüglich in den Wahlraum des Sonderwahlbezirks zu bringen. Dort ist die Wahlurne bis zum
Schluss der allgemeinen Stimmabgabe unter Aufsicht des Wahlvorstands verschlossen zu verwahren.
Danach wird ihr Inhalt mit dem Inhalt der allgemeinen Wahlurne vermengt und zusammen mit den
übrigen Stimmen des Sonderwahlbezirks ausgezählt. Der Vorgang ist in der Wahlniederschrift zu ver-
merken.

(7) Die Öffentlichkeit der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses
soll nach Möglichkeit durch die Anwesenheit anderer Wahlberechtigter gewährleistet werden.

(8) Die Leitung der Einrichtung hat bei Kranken mit ansteckenden Krankheiten insbesondere § 30
Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes zu beachten.

(9) Das Wahlergebnis des Sonderwahlbezirks darf nicht vor Schluss der allgemeinen Wahlzeit ermit-
telt werden.

(10) Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.

§ 40
Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern und kleineren Alten- und Pflegeheimen

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter soll bei entsprechendem Bedürfnis und so-
weit möglich im Benehmen mit der Leitung eines kleineren Krankenhauses oder eines kleineren Alten-
oder Pflegeheimes zulassen, dass dort anwesende Wahlberechtigte, die einen für den Wahlbereich
gültigen Wahlschein besitzen, vor einem beweglichen Wahlvorstand (§ 4 Abs. 6) wählen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter vereinbart mit der Leitung der Einrich-
tung die Zeit der Stimmabgabe innerhalb der allgemeinen Wahlzeit. Die Leitung der Einrichtung stellt,
soweit erforderlich, einen geeigneten Wahlraum bereit. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter richtet ihn her. Die Leitung der Einrichtung gibt den Wahlberechtigten Ort und Zeit der
Stimmabgabe bekannt.

(3) Der bewegliche Wahlvorstand begibt sich mit einer verschlossenen Wahlurne und den erforderli-
chen Stimmzetteln in das Krankenhaus oder in das Alten- oder Pflegeheim, nimmt die Wahlscheine
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entgegen und verfährt nach § 36 Abs. 1 und § 33 Abs. 4 bis 7. Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvor-
steher oder ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellvertreter weist Wählerinnen und
Wähler, die sich bei der Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen wollen, darauf hin,
dass sie auch ein von ihnen bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands als Hilfsperson in Anspruch neh-
men können. Nach Schluss der Stimmabgabe sind die verschlossene Wahlurne und die Wahlscheine
unverzüglich in den Wahlraum des Wahlbezirks zu bringen. Dort ist die Wahlurne bis zum Schluss der
allgemeinen Stimmabgabe unter Aufsicht des Wahlvorstands verschlossen zu verwahren. Danach wird
ihr Inhalt mit dem Inhalt der allgemeinen Wahlurne vermengt und zusammen mit den Stimmen des
Wahlbezirks ausgezählt. Der Vorgang ist in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(4) § 39 Abs. 6 bis 8 gilt entsprechend. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.

§ 41
Stimmabgabe in Klöstern

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter soll bei entsprechendem Bedürfnis und soweit
möglich die Stimmabgabe in Klöstern im Benehmen mit deren Leitung entsprechend § 40 regeln.

§ 42
Stimmabgabe in sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten

(1) In sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten soll die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter bei entsprechendem Bedürfnis und soweit möglich den in der Anstalt anwe-
senden Wahlberechtigten, die einen für den Wahlbereich gültigen Wahlschein besitzen, Gelegenheit
geben, in der Anstalt vor einem beweglichen Wahlvorstand (§ 4 Abs. 6) zu wählen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter vereinbart mit der Leitung der Anstalt die
Zeit der Stimmabgabe innerhalb der allgemeinen Wahlzeit. Die Anstaltsleitung stellt einen Wahlraum
bereit. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter richtet ihn her. Die Anstaltsleitung gibt
den Wahlberechtigten Ort und Zeit der Stimmabgabe bekannt und sorgt dafür, dass sie zur Stimmab-
gabe den Wahlraum aufsuchen können.

(3) § 40 Abs. 3 und § 39 Abs. 6 bis 8 gelten entsprechend. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestim-
mungen.

§ 43
Stimmabgabe von Wählerinnen und Wählern mit Behinderungen

(1) Eine Wählerin oder ein Wähler, die oder der des Lesens unkundig ist oder wegen einer Behinde-
rung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu werfen,
bestimmt eine andere Person, deren Hilfe sie oder er sich bei der Stimmabgabe bedienen will, und
gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Hilfsperson kann auch ein von der Wählerin oder vom Wähler
bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein.

(2) Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberech-
tigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht.
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(3) Die Hilfsperson darf gemeinsam mit der Wählerin oder dem Wähler die Wahlkabine aufsuchen, so-
weit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

(4) Blinde oder sehbehinderte Wählerinnen und Wähler können sich zur Kennzeichnung des Stimmzet-
tels auch einer Stimmzettelschablone bedienen.

Sechster Abschnitt
Feststellung des Wahlergebnisses

§ 44
Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses im Wahlbezirk

(1) Der Wahlvorstand ermittelt unverzüglich nach Abschluss der Wahlhandlung in öffentlicher Sitzung
das vorläufige Wahlergebnis im Wahlbezirk.

(2) Erweist sich aus besonderen Gründen eine Unterbrechung als notwendig, so hat die Wahlvorstehe-
rin oder der Wahlvorsteher alle Unterlagen in Gegenwart des beschlussfähigen Wahlvorstands unter
Verschluss zu nehmen und so lange sicher aufzubewahren, bis das Prüfungs- und Zählverfahren fort-
gesetzt wird. Bevor die Prüfung oder Zählung fortgesetzt wird, ist der Verschluss in Anwesenheit des
beschlussfähigen Wahlvorstands zu entfernen. In der Wahlniederschrift sind die Gründe für eine Un-
terbrechung an der für Besonderheiten während der Ermittlung des Ergebnisses vorgesehenen Stelle
anzugeben.

§ 45
Zählung der Wählerinnen und Wähler

Vor dem Öffnen der Wahlurne werden alle nicht benutzten Stimmzettel vom Wahltisch entfernt. So-
dann werden die Stimmzettel der Wahlurne entnommen, entfaltet, bei gleichzeitig stattfindenden
Wahlen sortiert und gezählt. Zugleich werden die Zahl der Stimmabgabevermerke im Wählerverzeich-
nis und die Zahl der eingenommenen Wahlscheine festgestellt. Ergibt sich dabei auch nach wiederhol-
ter Zählung keine Übereinstimmung, so ist dies in der Wahlniederschrift anzugeben und, soweit mög-
lich, zu erläutern. Die Stimmzettel der gleichzeitig stattfindenden Wahlen, die erst später ausgezählt
werden, werden zunächst beiseitegelegt.

§ 46
Zählung der Stimmen bei Verhältniswahl

(1) Nachdem die Stimmzettel, die Stimmabgabevermerke und die Wahlscheine gezählt worden sind,
bilden mehrere Beisitzerinnen und Beisitzer unter Aufsicht der Wahlvorsteherin oder des Wahlvorste-
hers für jede Wahl folgende Stimmzettelstapel, die sie unter Aufsicht behalten:

1. Nach Wahlvorschlägen getrennte Stapel mit den Stimmzetteln, auf denen die Stimme zweifels-
frei gültig abgegeben worden ist,

 

2. einen Stapel mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln.

 

Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, werden ausgesondert und von einer Beisitzerin oder ei-
nem Beisitzer, die oder der von der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher hierzu bestimmt worden
ist, in Verwahrung genommen.
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(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer, welche die nach Wahlvorschlägen geordneten Stimmzettel (Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1) unter ihrer Aufsicht haben, übergeben die einzelnen Stapel nacheinander zu ei-
nem Teil der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher, zum anderen Teil ihrer oder seiner Stellver-
treterin oder ihrem oder seinem Stellvertreter. Diese prüfen, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel
eines jeden Stapels gleich lautet, und sagen zu jedem Stapel laut an, für welchen Wahlvorschlag die
Stimme abgegeben worden ist. Gibt ein Stimmzettel der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher
oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stellvertreter Anlass zu Bedenken, so
fügen sie diesen den nach Absatz 1 Satz 2 ausgesonderten Stimmzetteln bei.

(3) Hierauf prüft die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher die ungekennzeichneten Stimmzettel
(Absatz 1 Satz 1 Nr. 2), die ihr oder ihm hierzu von der Beisitzerin oder dem Beisitzer, die oder der sie
in Verwahrung hat, übergeben werden. Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher sagt jeweils an,
dass die Stimme ungültig ist.

(4) Danach zählen je zwei von der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzerin-
nen und Beisitzer nacheinander die nach den Absätzen 2 und 3 geprüften Stimmzettelstapel unter ge-
genseitiger Kontrolle durch und ermitteln die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen
gültigen Stimmen sowie die Zahl der ungültigen Stimmen. Die Zahlen werden als Zwischensummen in
die Wahlniederschrift übertragen.

(5) Zum Schluss entscheidet der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den ausge-
sonderten Stimmzetteln abgegeben worden sind. Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt
die Entscheidung mündlich bekannt und sagt bei den gültigen Stimmen an, für welchen Wahlvor-
schlag die Stimme abgegeben worden ist. Sie oder er vermerkt auf der Rückseite jedes Stimmzettels,
ob und für welchen Wahlvorschlag die Stimme für gültig oder ob sie für ungültig erklärt worden ist,
und versieht die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern. Die jeweiligen Stimmenzahlen werden als
Zwischensummen in die Wahlniederschrift übertragen.

(6) Die nach den Absätzen 4 und 5 ermittelten Zahlen der ungültigen und für die einzelnen Wahlvor-
schläge abgegebenen Stimmen werden von der Schriftführerin oder vom Schriftführer zusammenge-
zählt und das Ergebnis von zweien von der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher bestimmten Bei-
sitzerinnen und Beisitzern überprüft. Beantragt ein Mitglied des Wahlvorstands vor der Unterzeich-
nung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung der Stimmen, so ist diese nach den Absätzen 1 bis 5
zu wiederholen. Die Gründe für die erneute Zählung sind in der Wahlniederschrift zu vermerken.

(7) Die von der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher bestimmten Beisitzerinnen und Beisitzer
sammeln für jede Wahl

1. die Stimmzettel getrennt nach den Wahlvorschlägen, denen die Stimme zugefallen ist,

 

2. die ungekennzeichneten Stimmzettel,

 

3. die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gegeben haben,

 

je für sich und behalten sie unter Aufsicht.

§ 47
Ermittlung des Wahlergebnisses bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen
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(1) Bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen ist für eine gesicherte Aufbewahrung der Stimmzettel, die
noch nicht gezählt werden, zu sorgen.

(2) Die Zahl der leer abgegebenen Stimmzettelumschläge und die Zahl der Stimmen, die wegen der
Beschaffenheit des Stimmzettelumschlages für ungültig erklärt sind, sind für alle Wahlen maßge-
bend. Sind die Stimmzettel wegen der Beschaffenheit des Stimmzettelumschlages ungültig, so ist der
Stimmzettelumschlag dem Stimmzettel für die Gemeinderatswahl beizufügen und auf die anderen
Stimmzettel ein entsprechender Vermerk zu setzen.

§ 48
Zählung der Stimmen bei Mehrheitswahl

(1) Bei der Mehrheitswahl werden die folgenden Stapel gebildet

1. Stapel mit den Stimmzetteln mit zweifelsfrei gültiger Stimme,

 

2. wenn kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht worden ist, ein Stapel mit den ungekennzeichne-
ten Stimmzetteln.

 

Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, werden ausgesondert und von einer Beisitzerin oder ei-
nem Beisitzer, die oder der von der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher hierzu bestimmt worden
ist, in Verwahrung genommen.

(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer, welche die Stimmzettel mit zweifelsfrei gültigen Stimmen (Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1) unter ihrer Aufsicht haben, übergeben die einzelnen Stapel nacheinander zu ei-
nem Teil der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher, zum anderen Teil ihrer oder seiner Vertreterin
oder ihrem oder seinem Vertreter. Diese prüfen die Stimmzettel und sagen zu jedem Stimmzettel laut
an, für welche Bewerberin oder welchen Bewerber Stimmen abgegeben worden sind. Gibt ein Stimm-
zettel der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihrem
oder seinem Stellvertreter Anlass zu Bedenken, so fügen sie diesen den nach Absatz 1 Satz 2 ausge-
sonderten Stimmzetteln bei.

(3) Hierauf prüft die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher, wenn kein gültiger Wahlvorschlag ein-
gereicht worden ist, die ungekennzeichneten Stimmzettel (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2). Diese Unterlagen
werden ihr oder ihm hierzu von der Beisitzerin oder dem Beisitzer, die oder der sie in Verwahrung hat,
übergeben. Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher sagt jeweils an, dass die Stimme ungültig ist.

(4) Danach zählen je zwei von der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzerinnen
und Beisitzer nacheinander die nach den Absätzen 2 und 3 geprüften Stimmzettelstapel unter gegen-
seitiger Kontrolle durch und ermitteln die Zahl der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber ab-
gegebenen gültigen Stimmen sowie die Zahl der ungültigen Stimmen. Die den einzelnen Bewerberin-
nen und Bewerbern zugefallenen Stimmen werden in einer Zählliste verzeichnet.

(5) Die Form der Zählliste wird von der Gemeindewahlleiterin oder vom Gemeindewahlleiter be-
stimmt.

(6) Zum Schluss entscheidet der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den ausge-
sonderten Stimmzetteln abgegeben worden sind. Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt
die Entscheidung mündlich bekannt und sagt bei den gültigen Stimmen an, für welche Bewerberinnen
und Bewerber gültige Stimmen abgegeben worden sind. Sie oder er vermerkt auf der Rückseite jedes

- Seite 41 von 71 -



Stimmzettels, ob und für welche Bewerberin oder welchen Bewerber die Stimme für gültig oder ob sie
für ungültig erklärt worden ist, und versieht die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern.

(7) Die Zähllisten sind von der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher und den beiden Beisitzerin-
nen und Beisitzern, die sie geführt haben, zu unterzeichnen und der Wahlniederschrift beizufügen.

(8) Für die Zählung der Stimmen gelten im Übrigen die Vorschriften der §§ 46 und 47 entsprechend.

§ 49
Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses in den Wahlbezirken

(1) Als vorläufiges Ergebnis in den Wahlbezirken ist festzustellen

1. die Zahl der nach dem Wählerverzeichnis Wahlberechtigten (ohne die Personen, die mit dem
Sperrvermerk „W“ <Wahlschein> gekennzeichnet sind),

 

2. die Zahl der im Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ <Wahlschein> eingetragenen Perso-
nen,

 

3. die Zahl der im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragenen Personen (Summe aus Nummer 1
und 2),

 

4. die Zahl der Stimmvermerke in den Wählerverzeichnissen,

 

5. die Zahl der eingenommenen Wahlscheine,

 

6. die Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen (Summe aus Nummer 4 und 5),

 

7. die Zahl der gültigen Stimmen,

 

8. die Zahl der ungültigen Stimmen,

 

9. bei Verhältniswahl die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden gültigen Stim-
men, bei Mehrheitswahl die Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber entfallen-
den gültigen Stimmen.

 

(2) Im Anschluss an die Feststellung nach Absatz 1 gibt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorste-
her das Wahlergebnis im Wahlbezirk mit den in dieser Vorschrift bezeichneten Angaben mündlich be-
kannt. Es darf vor Unterzeichnung der Wahlniederschrift (§ 50 Abs. 1 Satz 2) anderen als den in § 51
genannten Stellen durch die Mitglieder des Wahlvorstands nicht mitgeteilt werden.

(3) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher meldet das Wahlergebnis auf schnellstem Weg (z. B.
telefonisch oder auf sonstigem elektronischen Weg) mittels der Schnellmeldung nach dem Muster der
Anlage 19 der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter.

§ 50
Wahlniederschrift

(1) Über die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses (§ 49) ist von
der Schriftführerin oder vom Schriftführer eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 20 zu ferti-
gen. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern des Wahlvorstands zu genehmigen und zu unterzeich-
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nen. Verweigert ein Mitglied des Wahlvorstands die Unterschrift, so ist der Grund hierfür in der Nie-
derschrift zu vermerken. Mit ihrer Unterschrift genehmigen die Mitglieder des Wahlvorstands die Nie-
derschrift. Beschlüsse nach § 33 Abs. 6, § 36 Abs. 1 Satz 2 und § 46 Abs. 5 sowie Beschlüsse über An-
stände bei der Wahlhandlung oder bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind in
der Niederschrift zu vermerken. Der Wahlniederschrift sind beizufügen die Stimmzettel, über die der
Wahlvorstand nach § 46 Abs. 5 oder § 48 Abs. 6 besonders beschlossen hat sowie die Wahlscheine,
über die der Wahlvorstand nach § 36 Abs. 1 Satz 2 besonders beschlossen hat.

(2) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher hat die Wahlniederschrift mit den Anlagen unverzüg-
lich der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter zu übergeben.

(3) Wahlvorsteherin oder Wahlvorsteher und Gemeindewahlleiterin oder Gemeindewahlleiter haben
sicherzustellen, dass die Wahlniederschriften mit den Anlagen Unbefugten nicht zugänglich sind.

(4) Nach Durchgabe des vorläufigen Ergebnisses und Fertigstellung der Wahlniederschrift bleibt der
Wahlvorstand zusammen, bis die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter die Schließung
der Sitzung zulässt.

§ 50a
Einbeziehung der Briefwahl in das Wahlergebnis des Wahlbezirks

(1) Bevor die Wahlurne geöffnet wird, öffnet ein Mitglied des Wahlvorstands die Wahlbriefe nachein-
ander und entnimmt ihnen den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. Ist der Wahlschein in ei-
nem Verzeichnis für ungültig erklärter Wahlscheine aufgeführt oder werden Bedenken gegen die Gül-
tigkeit des Wahlscheins erhoben, so sind die betroffenen Wahlbriefe samt Inhalt unter Kontrolle der
Wahlvorsteherin oder des Wahlvorstehers auszusondern und später entsprechend Absatz 2 zu behan-
deln. Die aus den übrigen Wahlbriefen entnommenen Stimmzettelumschläge öffnet ein Mitglied des
Wahlvorstands und entnimmt die Stimmzettel den Stimmzettelumschlägen und legt sie uneingesehen
in gefaltetem Zustand in die Wahlurne. Die Schriftführerin oder der Schriftführer vermerkt die Stimm-
abgabe zu jeder Wahl im Wahlscheinverzeichnis. Die Wahlscheine werden gesammelt.

(2) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, so beschließt der Wahlvorstand über die Zu-
lassung oder Zurückweisung. Der Wahlbrief ist vom Wahlvorstand zurückzuweisen, wenn ein Tatbe-
stand nach § 39 Abs. 4 Nr. 2 bis 8 des Kommunalwahlgesetzes vorliegt. Die Zahl der beanstandeten,
der nach besonderer Beschlussfassung zugelassenen und die Zahl der zurückgewiesenen Wahlbriefe
sind in der Wahlniederschrift zu vermerken. Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt auszu-
sondern, mit einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen und
fortlaufend zu nummerieren. Die Einsenderinnen und Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe wer-
den nicht als Wählerinnen und Wähler gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben (§ 39 Abs. 4
Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes).

(3) Der Wahlvorstand hat bei der Behandlung der Wahlbriefe besonders darauf zu achten, dass das
Wahlgeheimnis stets gewahrt bleibt.

§ 50b
Gesonderte Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses

(1) Ein Mitglied des Briefwahlvorstands öffnet die Wahlbriefe nacheinander und entnimmt ihnen den
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. Ist der Wahlschein in einem Verzeichnis für ungültig er-
klärter Wahlscheine aufgeführt oder werden Bedenken gegen die Gültigkeit des Wahlscheins erhoben,
so sind die betroffenen Wahlbriefe samt Inhalt unter Kontrolle der Briefwahlvorsteherin oder des Brief-
wahlvorstehers auszusondern und später entsprechend Absatz 3 zu behandeln. Die aus den übrigen
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Wahlbriefen entnommenen Stimmzettelumschläge werden ungeöffnet in die Wahlurne geworfen; die
Wahlscheine werden gesammelt.

(2) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, so beschließt der Briefwahlvorstand über die
Zulassung oder Zurückweisung. § 50a Abs. 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

(3) Nachdem die Stimmzettelumschläge den Wahlbriefen entnommen und in die Wahlurne geworfen
worden sind, jedoch nicht vor Schluss der allgemeinen Wahlzeit, ermittelt und stellt der Briefwahlvor-
stand das Wahlergebnis fest. Die §§ 45 bis 48 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die Stimm-
zettelumschläge zunächst ungeöffnet zu zählen sind und leere Stimmzettelumschläge entsprechend
§ 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 und 7 Nr. 2 sowie Stimmzettelumschläge, die mehrere Stimmzettel
enthalten oder Anlass zu Bedenken geben, entsprechend § 46 Abs. 1 Satz 2, Abs. 5 und 7 Nr. 3 zu be-
handeln sind.

(4) Sobald das Briefwahlergebnis festgestellt ist, gibt die Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvor-
steher das Wahlergebnis entsprechend § 58 bekannt und meldet es auf schnellstem Weg der Gemein-
dewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter.

(5) Über die Zulassung der Wahlbriefe sowie die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses
ist von der Schriftführerin oder vom Schriftführer eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 21
zu fertigen. Dieser sind beizufügen

1. die Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, über die der Briefwahlvorstand entsprechend § 46
Abs. 5 besonders beschlossen hat,

 

2. die Wahlbriefe, die der Briefwahlvorstand zurückgewiesen hat,

 

3. die Wahlscheine, über die der Briefwahlvorstand beschlossen hat, ohne dass die Wahlbriefe zu-
rückgewiesen wurden.

 

(6) Die Briefwahlvorsteherin oder der Briefwahlvorsteher übergibt die Wahlniederschrift mit den An-
lagen unverzüglich der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter. Die Briefwahlvorstehe-
rin oder der Briefwahlvorsteher verpackt die Wahlunterlagen entsprechend § 52 Abs. 1 und übergibt
sie der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter, die oder der sie verwahrt, bis ihre Ver-
nichtung zugelassen ist (§ 60). Im Übrigen gelten für die Tätigkeit des Briefwahlvorstands die für den
Wahlvorstand geltenden Bestimmungen entsprechend.

§ 51
Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses im Wahlgebiet

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter nimmt die ihr oder ihm aus den Wahlbe-
zirken gemeldeten Ergebnisse auf, stellt sie zu einem vorläufigen Ergebnis im Wahlgebiet zusammen
und ermittelt die voraussichtliche Verteilung der Sitze.

(2) Das vorläufige Ergebnis im Wahlgebiet ist nach dem Muster der Anlage 22 zusammenzustellen.
Aus der Zusammenstellung müssen die Angaben nach § 49 Abs. 1 ersichtlich sein.

(3) In kreis- und regionalverbandsangehörigen Gemeinden melden die Gemeindewahlleiterinnen und
Gemeindewahlleiter das ermittelte vorläufige Wahlergebnis und die voraussichtliche Sitzverteilung
auf schnellstem Weg der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter oder der Regionalverbandswahl-
leiterin oder dem Regionalverbandswahlleiter. Die Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahlleiter

- Seite 44 von 71 -



von kreisfreien Städten melden das ermittelte vorläufige Wahlergebnis und die voraussichtliche Sitz-
verteilung auf schnellstem Weg der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter.

(4) Die Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleiter oder die Regionalverbandswahlleiterin oder der Regio-
nalverbandswahlleiter melden das vorläufige Ergebnis und die voraussichtliche Sitzverteilung der Ge-
meinden ihres Landkreises oder des Regionalverbandes auf schnellstem Weg der Landeswahlleiterin
oder dem Landeswahlleiter.

§ 52
Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses

im Wahlgebiet, Verwahrung der Wahlunterlagen

(1) Hat der Wahlvorstand seine Aufgaben erledigt, so verpackt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvor-
steher für jede Wahl je für sich

1. die Stimmzettel, geordnet und gebündelt nach den Stimmen für die einzelnen Wahlvorschläge
und nach ungekennzeichneten Stimmzetteln,

 

2. die eingenommenen Wahlscheine, soweit sie nicht der Wahlniederschrift beigefügt sind, versie-
gelt die einzelnen Pakete, versieht sie mit Inhaltsangabe und übergibt sie der Gemeindewahl-
leiterin oder dem Gemeindewahlleiter.

 

Bis zur Übergabe an die Gemeindewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter hat die Wahlvorsteherin
oder der Wahlvorsteher sicherzustellen, dass die unter Nummer 1 und 2 aufgeführten Unterlagen Un-
befugten nicht zugänglich sind.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter hat die Pakete zu verwahren, bis die Ver-
nichtung der Wahlunterlagen zugelassen ist (§ 60). Sie oder er hat sicherzustellen, dass die Pakete
Unbefugten nicht zugänglich sind.

(3) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher übergibt der Gemeindewahlleiterin oder dem Ge-
meindewahlleiter die ihr oder ihm nach § 26 zur Verfügung gestellten Unterlagen und Ausstattungsge-
genstände sowie die eingegangenen Wahlbenachrichtigungen.

(4) Der Gemeindewahlausschuss tritt spätestens am zweiten Tag nach dem Wahltag zu öffentlicher
Sitzung zusammen und prüft den ordnungsgemäßen Vollzug der Wahlen (§ 40 des Kommunalwahlge-
setzes). Er ist berechtigt, Feststellungen des Wahlvorstandes zu berichtigen und dabei auch über die
Gültigkeit abgegebener Stimmen abweichend zu beschließen. Ungeklärte Bedenken vermerkt er in
der Niederschrift. Er ermittelt das endgültige Ergebnis für die Gemeinde und stellt dieses nach dem
Muster der Anlage 22 fest.

(5) Über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anla-
ge 23 aufzunehmen, die von der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter oder ihrer oder
seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stellvertreter sowie von sämtlichen anwesenden Beisit-
zerinnen und Beisitzern und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterschreiben ist.

(6) Für die Meldung des endgültigen Ergebnisses in der Gemeinde oder, falls das endgültig festgestell-
te Ergebnis von dem vorläufig festgestellten und schon gemeldeten Ergebnis nicht abweicht, für die
Übermittlung der entsprechenden Bestätigung gelten § 51 Abs. 3 und 4 mit der Maßgabe, dass das Er-
gebnis schriftlich zu melden oder zu bestätigen ist.
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(7) Stellt die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter fest, dass im Wahlgebiet die regelmäßige
Beförderung von Wahlbriefen infolge von Naturkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer Ge-
walt gestört war, gelten die dadurch betroffenen Wahlbriefe, die nach Behebung des Ereignisses, spä-
testens aber am 22. Tag nach der Wahl bei der Gemeindewahlleiterin oder beim Gemeindewahlleiter
eingehen, als rechtzeitig eingegangen, wenn sie ohne die Störung spätestens am Wahltag bis 18.00
Uhr eingegangen wären. Dabei gelten im Wahlgebiet abgesandte Wahlbriefe mit einem Poststempel
spätestens vom zweiten Tag vor der Wahl als rechtzeitig eingegangen. Die als rechtzeitig eingegan-
gen geltenden Wahlbriefe sind auf schnellstem Weg dem zuständigen Urnen- oder Briefwahlvorstand
zur nachträglichen Feststellung des Briefwahlergebnisses zu überweisen, sofern die Gemeindewahl-
leiterin oder der Gemeindewahlleiter feststellt, dass die nach § 4a Abs. 1 erforderliche Zahl von Wahl-
briefen erreicht ist. Im Übrigen, insbesondere wenn die nach § 4a Abs. 1 erforderliche Zahl von Wahl-
briefen nicht erreicht worden ist, hat die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter Regelungen zur
Anpassung an die besonderen Verhältnisse im Einzelfall zu treffen.

§ 53
Verteilung der Gemeinderatssitze

Nach der Feststellung des endgültigen Ergebnisses in der Gemeinde verteilt der Gemeindewahlaus-
schuss die Gemeinderatssitze nach den Vorschriften der §§ 41 und 42des Kommunalwahlgesetzes und
der §§ 54 und 55.

§ 54
Verteilung der Gemeinderatssitze bei Verhältniswahl

(1) Der Gemeindewahlausschuss erstellt die für die Sitzverteilung nach § 41 des Kommunalwahlgeset-
zes erforderlichen Berechnungen nach folgenden Maßgaben:

1. Bei der Berechnung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes werden die Gesamt-
zahlen der gültigen Stimmen, die für die Wahlvorschläge und, soweit Wahlvorschläge miteinan-
der verbunden sind, für die Wahlvorschlagsverbindungen festgestellt worden sind, nacheinan-
der durch 1, 2, 3, 4 usw. so lange geteilt, bis so viele Höchstteilungszahlen ermittelt sind, wie
Sitze zu vergeben sind. Jedem Wahlvorschlag und jeder Wahlvorschlagsverbindung wird da-
bei der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie sie die jeweils höchste Teilungszahl aufweisen.
Über die Zuteilung des letzten Sitzes oder der letzten Sitze entscheidet bei gleichen Höchstzah-
len, d. h., wenn auch die Berechnung von Bruchzahlen nicht zu einem unterschiedlichen Ergeb-
nis führt, das Los.

 

2. Bei der Berechnung nach § 41 Abs. 1 Satz 4 des Kommunalwahlgesetzes werden die einer
Wahlvorschlagsverbindung zugewiesenen Sitze auf die einzelnen an der Verbindung beteiligten
Wahlvorschläge nach den Vorschriften der Nummer 1 verteilt.

 

3. Bei der Berechnung nach § 41 Abs. 3 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes sind die Stimmergeb-
nisse, die der einzelne Wahlvorschlag in den einzelnen Wahlbereichen erzielt hat, einander ge-
genüberzustellen und so lange durch 1, 2, 3, 4 usw. zu teilen, bis so viele Höchstzahlen ermit-
telt sind, als dem Wahlvorschlag gemäß § 41 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes Sitze zur Ver-
teilung auf die Wahlbereiche zuzuteilen sind. Nummer 1 findet entsprechende Anwendung. Die
dem Wahlvorschlag im Wahlbereich zugeteilten Sitze sind der Bereichsliste des Wahlbereichs
zuzuteilen.
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(2) Die nach § 41 Abs. 5 des Kommunalwahlgesetzes gewählten Bewerberinnen und Bewerber, die
sich auf mehr als einer Liste desselben Wahlvorschlags beworben haben, sind auf der Liste zu strei-
chen, über die ihnen ein Gemeinderatssitz nicht zuzuteilen ist.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, denen kein Sitz zugeteilt wurde, gelten in der Reihenfolge auf dem
Wahlvorschlag als Ersatzleute.

(4) Über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses ist nach dem Muster der Anlage 24 eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die von der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter oder ihrer oder
seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stellvertreter sowie von allen anwesenden Beisitzerin-
nen und Beisitzern und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterschreiben ist.

(5) Ist bei der Verteilung der Gemeinderatssitze ein Losentscheid nach § 41 des Kommunalwahlgeset-
zes erforderlich, so ist das Los von der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter in öffentli-
cher Sitzung des Gemeindewahlausschusses zu ziehen. Die Auslosung ist als Bestandteil des Wahlver-
fahrens in der Niederschrift nach Absatz 4 zu vermerken.

(6) In kreis- und regionalverbandsangehörigen Gemeinden legt die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter zwei beglaubigte Abschriften der Niederschrift nach Absatz 4 unverzüglich der
Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter oder der Regionalverbandswahlleiterin oder dem Regional-
verbandswahlleiter vor, die oder der eine der Abschriften an die Landeswahlleiterin oder den Landes-
wahlleiter weiterleitet. In kreisfreien Städten legt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter eine beglaubigte Abschrift der Niederschrift nach Absatz 4 unverzüglich der Landeswahlleiterin
oder dem Landeswahlleiter vor.

§ 55
Verteilung der Gemeinderatssitze bei Mehrheitswahl

(1) Bei Mehrheitswahl werden die Gemeinderatssitze auf die vorgeschlagenen Bewerberinnen und Be-
werber in der Reihenfolge der auf sie entfallenden höchsten Stimmenzahl verteilt. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das von der Gemeindewahlleiterin oder vom Gemeindewahlleiter zu ziehende
Los. § 54 Abs. 5 gilt entsprechend.

(2) Bewerberinnen und Bewerber, denen bei der Verteilung nach § 42 des Kommunalwahlgesetzes
kein Sitz zugeteilt wurde, gelten in der Reihenfolge der auf sie entfallenden höchsten Stimmenzahlen
als Ersatzleute. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet über die Reihenfolge das von der Gemeinde-
wahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter zu ziehende Los. § 54 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses ist nach dem Muster der Anlage 24 eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die von der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter oder ihrer oder
seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stellvertreter sowie von allen anwesenden Beisitzerin-
nen und Beisitzern und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterschreiben ist. § 54 Abs. 6
gilt entsprechend.

§ 56
Benachrichtigung der Gewählten

(1) Die Benachrichtigung nach § 43 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes enthält

1. die Mitteilung, dass die Bewerberin oder der Bewerber gewählt ist,
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2. die Aufforderung, sich binnen einer Woche über die Annahme der Wahl schriftlich zu erklären,

 

3. den Hinweis, dass die Wahl als angenommen gilt, wenn innerhalb dieser Frist keine Erklärung
erfolgt, dass eine Erklärung unter Vorbehalt als Ablehnung gilt und dass der schriftlich erklärte
Verzicht auf die Annahme der Wahl unwiderruflich ist.

 

(2) Lehnt eine Bewerberin oder ein Bewerber die Annahme der Wahl ab, so hat die Gemeindewahllei-
terin oder der Gemeindewahlleiter alsbald die Ersatzperson festzustellen.

(3) Einer gewählten Bewerberin oder einem gewählten Bewerber, auf die oder den die Vorausset-
zungen des § 17 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes zutreffen, ist in der Benachrichtigung
nach Absatz 1 der Wortlaut des § 17 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes, einer gewählten Be-
werberin oder einem gewählten Bewerber, auf die oder den die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Nr. 4
des Kommunalwahlgesetzes zutreffen, der Wortlaut des § 17 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgeset-
zes mitzuteilen. Dabei hat die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter in ihrer oder seiner
Benachrichtigung darauf hinzuweisen, dass die gewählten Bewerberinnen und Bewerber, bei denen
die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder Nr. 4 des Kommunalwahlgesetzes vorliegen, die
Wahl nur annehmen können, wenn sie die Beendigung ihres Beamten- oder Arbeitnehmerverhältnis-
ses oder die Entbindung von den Aufgaben der Rechtsaufsicht oder der Prüfungstätigkeit nachweisen,
und dass die Wahl als abgelehnt gilt, wenn dieser Nachweis nicht bis zum Ablauf dieser Frist erbracht
wird. Die gewählten Bewerberinnen und Bewerber sind verpflichtet, der Gemeindewahlleiterin oder
dem Gemeindewahlleiter zur Prüfung der Frage, ob bei ihnen die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 des
Kommunalwahlgesetzes vorliegen, auf Verlangen eine Bescheinigung über ihr Beamten- oder Arbeit-
nehmerverhältnis oder ihre Aufgaben der Rechtsaufsicht oder der Prüfungstätigkeit vorzulegen.

(4) Stellt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter nachträglich fest, dass eine Bewer-
berin oder ein Bewerber die Wahl angenommen hat, obwohl Unvereinbarkeit nach § 17 Abs. 1 des
Kommunalwahlgesetzes gegeben war, und weist das Mitglied des Gemeinderates nicht innerhalb ei-
ner Woche nach Zustellung der nachträglichen Feststellung die Beendigung des Beamten- oder Ar-
beitnehmerverhältnisses oder die Entbindung von den Aufgaben der Rechtsaufsicht oder der Prü-
fungstätigkeit nach, so scheidet es mit Ablauf der Frist aus dem Gemeinderat aus. Den Verlust der
Mitgliedschaft stellt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter fest.

§ 57
Ersatzleute

(1) Ist bei Verhältniswahl der Wahlvorschlag in Gebietsliste und Bereichslisten gegliedert, so sind Er-
satzpersonen eines über die Gebietsliste gewählten Gemeinderatsmitgliedes die Mandatsanwärterin-
nen und Mandatsanwärter auf der Gebietsliste und Ersatzpersonen eines über die Bereichsliste ge-
wählten Gemeinderatsmitgliedes die Mandatsanwärterinnen und Mandatsanwärter auf der betreffen-
den Bereichsliste. Fallen der Gebietsliste oder einer Bereichsliste eines Wahlvorschlags mehr Sitze zu,
als sie Bewerberinnen und Bewerber enthält, findet § 44 Abs. 3 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes
entsprechend Anwendung.

(2) Hat Mehrheitswahl stattgefunden, so werden die Ersatzleute nach den Vorschriften des § 44 Abs. 2
und Abs. 3 Satz 1 und 4 des Kommunalwahlgesetzes und des § 55 Abs. 2 festgestellt.

(3) Bei Feststellung der Ersatzleute ist zu prüfen, ob die Wählbarkeitsvoraussetzungen noch vorliegen.

(4) § 56 gilt für Ersatzleute entsprechend.
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§ 58
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Sobald die Erklärungen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber und der etwa berufenen Ersatz-
leute über die Annahme der Wahl vorliegen oder die Wahl beim Fehlen einer solchen Erklärung nach
§ 43 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes als angenommen gilt, gibt die Gemeindewahlleiterin oder der
Gemeindewahlleiter das amtlich festgestellte Wahlergebnis unverzüglich öffentlich bekannt. § 45 des
Kommunalwahlgesetzes und § 54 Abs. 6 gelten entsprechend.

Siebter Abschnitt
Wahlanfechtung, Wiederholungswahl

§ 59
Wahlanfechtung

Verstöße im Sinne des § 47 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes liegen insbesondere dann vor, wenn
wesentliche Vorschriften über die Wahlvorbereitung, die Wahlhandlung, die Ermittlung oder Feststel-
lung des Wahlergebnisses unzutreffend angewandt wurden oder unbeachtet geblieben sind.

§ 60
Wiederholungswahl

(1) Ist die Wiederholung der Wahl durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport angeordnet, so
sind die Wahlvorbereitungen insoweit neu zu treffen, als dies nach den Entscheidungen im Wahlan-
fechtungsverfahren erforderlich ist.

(2) Bei Wiederholung der Wahl wird aufgrund desselben Wählerverzeichnisses und nach denselben
Wahlvorschlägen wie bei der für ungültig erklärten Wahl gewählt. Ist jedoch die Wiederholung der
Wahl wegen Mängel des Wählerverzeichnisses oder der Wahlvorschläge angeordnet, so ist für die
Wiederholungswahl im ersteren Fall ein neues Wählerverzeichnis aufzustellen. Im letzteren Fall sind
neue Wahlvorschläge einzureichen. Statt der Neuaufstellung des Wählerverzeichnisses kann in geeig-
neten Fällen das bestehende Wählerverzeichnis nach dem Stand der Wahlberechtigten zur Zeit der
Wiederholung der Wahl berichtigt werden.

(3) Die Wahlbezirke dürfen nicht geändert werden.

(4) Wahlberechtigte, die für die erste Wahl einen Wahlschein erhalten haben, werden zur Stimmab-
gabe bei der Wiederholungswahl nur dann zugelassen, wenn nachgewiesen wird, dass sie den Wahl-
schein in einem Wahlbezirk abgegeben haben, auf den sich die Wiederholungswahl erstreckt.

(5) Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter, bei der oder dem die Voraussetzungen für die
Ausstellung eines Wahlscheins vorliegen, erhält auf Antrag einen Wahlschein, wenn die Wiederho-
lungswahl sich auf mehrere Wahlbezirke erstreckt. Entsprechendes gilt für die Briefwahl.

(6) Im Übrigen finden die Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes und dieser Verordnung auch auf
die Wiederholungswahl Anwendung.

Achter Abschnitt
Sonstige Vorschriften

§ 61a
Datenschutzrechtliche Spezialregelungen
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(1) Das Recht auf Auskunft über die im Wählerverzeichnis enthaltenen personenbezogenen Daten
nach Artikel 15 Abs. 1 und das Recht auf Erhalt einer Kopie nach Artikel 15 Abs. 3 der Verordnung
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314
vom 22.11.2016, S. 72) werden dadurch gewährleistet, dass die betroffene Person unter den Voraus-
setzungen des § 18 des Kommunalwahlgesetzes und des § 9 Einsicht in das Wählerverzeichnis neh-
men sowie unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 Auszüge aus dem Wählerverzeichnis anfertigen
kann.

(2) Hinsichtlich der im Wählerverzeichnis enthaltenen personenbezogenen Daten werden das Recht
auf Berichtigung nach Artikel 16 und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18
der Verordnung (EU) 2016/679 nach Maßgabe des § 10 ausgeübt. Hinsichtlich der in Wahlvorschlägen
enthaltenen personenbezogenen Daten werden das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 und das
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679 im Zeitraum
vom Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahltages nach Maß-
gabe des § 27 des Kommunalwahlgesetzes ausgeübt.

(3) Die Information der betroffenen Person im Sinne von Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679
über die für die Führung des Wählerverzeichnisses und für die Erteilung eines Wahlscheins verarbeite-
ten personenbezogenen Daten erfolgt durch die Bekanntmachung nach § 8.

§ 61b
Versicherungen an Eides statt

Für die Annahme der nach § 19 Abs. 7 Satz 2 und Abs. 8, § 69 Abs. 2 und § 104 Abs. 3 abzugebenden
Versicherungen an Eides statt ist die jeweilige Gemeindewahlleiterin oder der jeweilige Gemeinde-
wahlleiter zuständig.

§ 62a
Sicherung von Wahlunterlagen

(1) Die Wählerverzeichnisse, die Wahlscheinverzeichnisse, die Verzeichnisse nach § 15 Abs. 7 Satz 2
und § 16 Abs. 1, die Unterstützungsverzeichnisse für Wahlvorschläge sowie die eingenommenen
Wahlbenachrichtigungen sind so zu verwahren, dass sie gegen Einsichtnahme durch Unbefugte ge-
schützt sind.

(2) Auskünfte aus Wählerverzeichnissen, Wahlscheinverzeichnissen und Verzeichnissen nach § 15
Abs. 7 Satz 2 und § 16 Abs. 1 dürfen nur Behörden, Gerichten und sonstigen amtlichen Stellen und nur
dann erteilt werden, wenn sie für die Empfängerin oder den Empfänger im Zusammenhang mit der
Wahl erforderlich sind. Ein solcher Anlass liegt insbesondere bei Verdacht von Wahlstraftaten und bei
Wahlanfechtungsangelegenheiten vor.

(3) Mitglieder von Wahlorganen, Amtsträgerinnen und Amtsträger und für den öffentlichen Dienst be-
sonders Verpflichtete dürfen Auskünfte über Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge nur
Behörden, Gerichten und sonstigen amtlichen Stellen und nur dann erteilen, wenn die Auskunft zur
Durchführung der Wahl oder eines Wahlanfechtungsverfahrens oder zur Aufklärung des Verdachts ei-
ner Wahlstraftat erforderlich ist.

§ 62b
Aufbewahrung und Vernichtung von Wahlunterlagen
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(1) Die Niederschriften über Sitzungen der Wahlorgane mit den Anlagen sind bis zum Ablauf der Amts-
zeit des Gemeinderates aufzubewahren.

(2) Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse nach § 15 Abs. 7 Satz 2 und § 16
Abs. 1 sowie Unterstützungsverzeichnisse für Wahlvorschläge sind nach Ablauf von sechs Monaten
seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter mit
Rücksicht auf ein schwebendes Wahlanfechtungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie für die
Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 nicht genannten Wahlunterlagen können 60 Tage vor der Wahl der
neuen kommunalen Vertretungen vernichtet werden. Die eingenommenen Wahlbenachrichtigungen
sind unverzüglich zu vernichten.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter kann zulassen, dass die Unterlagen nach
Absatz 3 Satz 1 schon früher vernichtet werden, soweit sie nicht für ein schwebendes Wahlanfech-
tungsverfahren oder für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung
sein können.

Zweiter Teil
Wahlen zu den Ortsräten und Bezirksräten

§ 63
Allgemeines

Soweit in den §§ 64 bis 77 nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des Ersten Teils über
die Wahlen zu den Gemeinderäten für die Wahlen zu den Ortsräten oder Bezirksräten entsprechend.

§ 64
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

Wer in mehreren Gemeindebezirken oder Stadtbezirken wohnt, ist nur in dem Gemeindebezirk oder
Stadtbezirk wahlberechtigt und wählbar, in dem sie oder er mit Hauptwohnung gemeldet ist.

§ 65
Wahlbezirk, Wahlraum, Wahlvorstand

Werden Ortsräte und Bezirksräte zusammen mit dem Gemeinderat gewählt, so müssen die Wahlbe-
zirke, Wahlräume und Wahlvorstände für die Gemeinderatswahl und die Ortsratswahlen oder Bezirks-
ratswahlen dieselben sein.

§ 66
Wahlbekanntmachung

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter weist in ihrer oder seiner Bekanntmachung
nach § 2 darauf hin, dass am Tag der Gemeinderatswahl auch die Wahlen zu den Ortsräten oder Be-
zirksräten in den Gemeindebezirken oder Stadtbezirken der Gemeinde stattfinden.

§ 67
Wählerverzeichnis
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(1) In den für die Wahl zum Gemeinderat gültigen Wählerverzeichnissen sind auch die für die Wahl
zum Ortsrat oder Bezirksrat Wahlberechtigten aufzuführen. Darauf weist die Gemeindewahlleiterin
oder der Gemeindewahlleiter in ihrer oder seiner Bekanntmachung nach § 8 hin.

(2) Die Bescheinigung über den Abschluss des Wählerverzeichnisses nach § 12 ist für die Ortsratswah-
len oder Bezirksratswahlen gesondert auszustellen.

§ 68
Wahlschein

Die gemeinsamen Wahlscheine für die Ortsratswahlen oder Bezirksratswahlen und gleichzeitig statt-
findenden Wahlen sind zu registrieren; dabei muss aus dem Verzeichnis ersichtlich sein, für welche
Wahlen die Wahlscheine gelten.

§ 69
Einreichung und Zulassung von Wahlvorschlägen

(1) Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 11 eingereicht werden.

(2) Die Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der
die Bewerberinnen und Bewerber aufgestellt worden sind und ihre Reihenfolge auf dem Wahlvor-
schlag festgelegt worden ist, mit den nach § 24 Abs. 8 Satz 1 Nr. 4 des Kommunalwahlgesetzes vor-
geschriebenen Versicherungen an Eides statt, wobei sich die Versicherung an Eides statt auch darauf
zu erstrecken hat, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber im Wahlvor-
schlag in geheimer Abstimmung erfolgt ist, soll nach dem Muster der Anlage 15 gefertigt, die Versi-
cherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 16 abgegeben werden.

(3) Über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses, in der über die Zulassung der Wahlvorschläge
für die Ortsratswahlen oder Bezirksratswahlen entschieden wird, ist für jeden Gemeindebezirk oder
Stadtbezirk gesondert eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 17 aufzunehmen.

§ 70
Stimmzettel und Wahlurnen

(1) Finden die Wahlen zu den Ortsräten oder Bezirksräten am selben Tag statt wie die Gemeinderats-
wahl, so müssen die Stimmzettel zu den Ortsratswahlen oder Bezirksratswahlen sich farblich von den
Stimmzetteln zur Gemeinderatswahl deutlich unterscheiden; in diesem Fall haben die Stimmzettel für
die Ortsratswahlen oder Bezirksratswahlen die Farbe orange.

(2) Im Fall des Absatzes 1 wird für die Stimmabgabe dieselbe Wahlurne benutzt.

(3) Die Stimmzettel sind bei Verhältniswahl nach dem Muster der Anlage 7a herzustellen.

§ 71
Stimmabgabe

(1) Die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher haben dafür Sorge zu tragen, dass Stimmzettel für die
Ortsratswahl oder Bezirksratswahl nur an solche Personen ausgehändigt werden, die für diese Wahl
wahlberechtigt sind.

(2) Innerhalb desselben Wahlbezirks ist die Stimmabgabe für die Ortsratswahl oder Bezirksratswahl
einheitlich in der dafür bestimmten Spalte des Wählerverzeichnisses zu vermerken.
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§ 72
Zählung der Wählerinnen und Wähler

Die abgegebenen Stimmzettel, die Stimmabgabevermerke und die Wahlscheine sind für die Ortsrats-
wahl oder Bezirksratswahl gesondert von den für die Gemeinderatswahl abgegebenen Stimmzetteln,
Stimmabgabevermerken und Wahlscheinen zu zählen.

§ 73
Zählung der Stimmen

Bei der Mehrheitswahl sind für die Ortsratswahl oder Bezirksratswahl besondere, von den für die Ge-
meinderatswahl bestimmten Zähllisten getrennte Zähllisten zu führen. Die Schriftführerinnen und
Schriftführer haben darauf zu achten, dass die Listen im Kopf entsprechend gekennzeichnet sind.

§ 74
Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den Wahlbezirken, Wahlniederschrift

(1) Für die Ortsratswahl oder Bezirksratswahl ist die Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den
Wahlbezirken nach § 49 von der entsprechenden Feststellung für die Gemeinderatswahl zu trennen.

(2) Für die Ortsratswahl oder Bezirksratswahl ist eine besondere, von der Wahlniederschrift für die Ge-
meinderatswahl getrennte Wahlniederschrift aufzunehmen.

§ 75
Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den Gemeindebezirken oder Stadtbezirken

(1) Das vorläufige Wahlergebnis für die Ortsratswahlen oder Bezirksratswahlen ist getrennt von der
entsprechenden Zusammenstellung für die Gemeinderatswahl festzustellen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter stellt aufgrund der Meldungen der Wahl-
vorsteherinnen und Wahlvorsteher nach § 49 Abs. 2 das vorläufige Ergebnis der Ortsratswahlen oder
Bezirksratswahlen in den Gemeindebezirken oder Stadtbezirken entsprechend § 51 Abs. 1 und 2 fest
und ermittelt die voraussichtliche Verteilung der Sitze.

§ 76
Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses, Verteilung der Sitze, Ersatzleute

(1) Das endgültige Wahlergebnis für die Ortsratswahlen oder Bezirksratswahlen ist getrennt von dem
der Gemeinderatswahl festzustellen. Über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses, in der er das
endgültige Ergebnis der Ortsratswahl oder Bezirksratswahl, die Verteilung der Ortsratssitze oder Be-
zirksratssitze und die Ersatzleute feststellt, sind für jeden Gemeindebezirk oder Stadtbezirk Nieder-
schriften nach dem Muster der Anlagen 23 und 24 aufzunehmen, die von der Gemeindewahlleiterin
oder vom Gemeindewahlleiter oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stell-
vertreter sowie von allen anwesenden Beisitzerinnen und Beisitzern und der Schriftführerin oder dem
Schriftführer zu unterzeichnen sind.

(2) Im Übrigen gilt § 52 entsprechend.

§ 77
Bekanntgabe des Wahlergebnisses
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Das Wahlergebnis für die Gemeindebezirke oder Stadtbezirke wird von der Gemeindewahlleiterin oder
vom Gemeindewahlleiter öffentlich bekannt gemacht. § 58 gilt entsprechend.

Dritter Teil
Wahlen zu den Kreistagen

§ 78
Allgemeines

Soweit in den §§ 79 bis 97 nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des Ersten Teils über
die Wahlen zu den Gemeinderäten für die Wahlen zu den Kreistagen entsprechend.

§ 79
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Die nach § 63 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes für die Aufnahme der Wahlberechtigten
in das Wählerverzeichnis zuständige Gemeindewahlleiterin oder der nach § 63 Abs. 2 Satz 2 des Kom-
munalwahlgesetzes für die Aufnahme der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis zuständige Ge-
meindewahlleiter prüft hinsichtlich der Personen, die bis zum Wahltag noch nicht drei Monate in ihrer
oder seiner Gemeinde wohnen, im Benehmen mit der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahl-
leiter oder den Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahlleitern der früheren, im selben Landkreis
gelegenen Wohngemeinde oder Wohngemeinden dieser Personen, ob sie zur Kreistagswahl wahlbe-
rechtigt sind. Entsprechendes gilt, wenn solche Personen ihre Wohnung in eine andere Gemeinde des-
selben Landkreises verlegen.

(2) Wer nach § 13 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes in Gemeinden verschiedener Landkreise wohnt,
ist zur Wahl zum Kreistag nur in dem Landkreis wahlberechtigt und wählbar, dem die Gemeinde ange-
hört, in der er seine Hauptwohnung hat.

§ 80
Benachrichtigung der Gewählten

(1) In der Benachrichtigung nach § 56 Abs. 1 ist einer gewählten Bewerberin oder einem gewählten
Bewerber, auf die oder den die Voraussetzungen des § 64 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 5 des Kommunal-
wahlgesetzes zutreffen, der Wortlaut des § 17 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes und einer ge-
wählten Bewerberin oder einem gewählten Bewerber, auf die oder den die Voraussetzungen des § 64
Satz 1 Nr. 4 des Kommunalwahlgesetzes zutreffen, der Wortlaut des § 17 Abs. 2 Satz 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes mitzuteilen.

(2) Für Beamtinnen, Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes, deren
Wählbarkeit gemäß § 64 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes beschränkt ist, findet § 17 Abs. 2 Satz 1
und 2 des Kommunalwahlgesetzes Anwendung; dabei hat die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahllei-
ter nach § 56 Abs. 3 Satz 2 zu verfahren. Bei nachträglicher Feststellung der Unvereinbarkeit findet
§ 17 Abs. 2 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend Anwendung; dabei hat die Kreiswahllei-
terin oder der Kreiswahlleiter nach § 56 Abs. 4 zu verfahren.

§ 81
Wahlbezirk, Wahlraum, Wahlvorstand

Wird der Kreistag zusammen mit dem Gemeinderat gewählt, so müssen die Wahlbezirke, Wahlräume
und Wahlvorstände für die Gemeinderatswahl und die Kreistagswahl dieselben sein.
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§ 82
Wahlbekanntmachung

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter weist in ihrer oder seiner Bekanntmachung
nach § 2 darauf hin, dass am Tag der Gemeinderatswahl auch die Kreistagswahl stattfindet.

§ 83
Wählerverzeichnis

(1) In den für die Wahl zum Gemeinderat gültigen Wählerverzeichnissen sind auch die für die Wahl
zum Kreistag Wahlberechtigten aufzuführen. Hierauf weist die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter in der Bekanntmachung nach § 8 hin.

(2) Einsprüche und Beschwerden gegen das Wählerverzeichnis sind auch dann, wenn es sich um die
Wahlberechtigung zur Kreistagswahl handelt, bei der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahl-
leiter der Gemeinde einzulegen, in deren Wählerverzeichnis die Einspruchs- oder Beschwerdeführe-
rin oder der Einspruchs- oder Beschwerdeführer eingetragen ist oder bestimmungsgemäß einzutragen
wäre.

(3) Die Bescheinigung über die Feststellung des Wählerverzeichnisses nach § 12 ist für die Kreistags-
wahl getrennt von der für die Gemeinderatswahl auszustellen.

§ 84
Wahlschein

(1) In den Sonderfällen des § 63 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes ist für die Ausstellung eines Wahl-
scheins zur Kreistagswahl die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter der Gemeinde zu-
ständig, in deren Wählerverzeichnis die oder der zur Kreistagswahl Wahlberechtigte nach § 63 Abs. 2
des Kommunalwahlgesetzes eingetragen ist oder einzutragen wäre.

(2) Die gemeinsamen Wahlscheine für die Kreistagswahl und gleichzeitig stattfindenden Wahlen sind
zu registrieren; dabei muss aus dem Verzeichnis ersichtlich sein, für welche Wahlen die Wahlscheine
gelten.

§ 85
Wahlvorschläge

Die Wählbarkeitsbescheinigung nach § 24 Abs. 8 Nr. 2 des Kommunalwahlgesetzes für die Kreistags-
wahl stellt auch im Fall des § 63 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes die Gemeindewahlleiterin oder
der Gemeindewahlleiter der Gemeinde aus, in der die Wahlbewerberin oder der Wahlbewerber zur
Zeit der Einreichung des Wahlvorschlags wohnt. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter darf jedoch die Wählbarkeitsbescheinigung erst dann ausstellen, wenn ihr oder ihm entsprechen-
de Bescheinigungen der Gemeindewahlleiterinnen oder der Gemeindewahlleiter der Gemeinden des-
selben Landkreises vorliegen, in denen die oder der Betreffende in der Zeit gewohnt hat, die an dem
Halbjahreszeitraum in der derzeitigen Wohngemeinde fehlt.

§ 86
Stimmzettel und Wahlurnen

(1) Findet die Wahl zum Kreistag am selben Tag statt wie die Gemeinderatswahl, so müssen sich die
Stimmzettel für die Kreistagswahl farblich von den Stimmzetteln für die Gemeinderatswahl deutlich
unterscheiden; in diesem Fall haben die Stimmzettel für die Kreistagswahl die Farbe grün.
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(2) Im Fall des Absatzes 1 wird für die Stimmabgabe dieselbe Wahlurne benutzt.

§ 87
Stimmabgabe

(1) Die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher haben dafür Sorge zu tragen, dass Stimmzettel für die
Kreistagswahl nur an solche Personen ausgehändigt werden, die für diese Wahl wahlberechtigt sind.

(2) Innerhalb desselben Wahlbezirks ist die Stimmabgabe für die Kreistagswahl einheitlich in der dafür
bestimmten Spalte des Wählerverzeichnisses zu vermerken.

§ 88
Zählung der Wählerinnen und Wähler

Die abgegebenen Stimmzettel, die Stimmabgabevermerke und die Wahlscheine sind für die Kreistags-
wahl gesondert von den für die Gemeinderatswahl abgegebenen Stimmzetteln, Stimmabgabevermer-
ken und Wahlscheinen zu zählen.

§ 89
Zählung der Stimmen

Bei der Mehrheitswahl sind für die Kreistagswahl besondere, von den für die Gemeinderatswahl be-
stimmten Zähllisten getrennte Zähllisten zu führen. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben
darauf zu achten, dass die Listen im Kopf entsprechend gekennzeichnet sind.

§ 90
Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den Wahlbezirken, Wahlniederschrift

(1) Für die Kreistagswahl ist die Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den Wahlbezirken nach
§ 49 von der entsprechenden Feststellung für die Gemeinderatswahl zu trennen.

(2) Für die Kreistagswahl ist eine besondere, von der Wahlniederschrift für die Gemeinderatswahl ge-
trennte Wahlniederschrift aufzunehmen.

§ 91
Feststellung des vorläufigen Ergebnisses in den Gemeinden

Das vorläufige Wahlergebnis für die Kreistagswahl ist getrennt von der entsprechenden Zusammen-
stellung für die Gemeinderatswahl festzustellen.

§ 92
Feststellung des vorläufigen Ergebnisses für den Landkreis

Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter stellt aufgrund der Meldungen der Gemeindewahlleite-
rinnen und Gemeindewahlleiter nach § 51 Abs. 3 das vorläufige Ergebnis der Kreistagswahl fest und
ermittelt die voraussichtliche Verteilung der Sitze.

§ 93
Feststellung des endgültigen Ergebnisses in den Gemeinden
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Das endgültige Wahlergebnis für die Kreistagswahl ist getrennt von der entsprechenden Zusam-
menstellung für die Gemeinderatswahl festzustellen. Das Gleiche gilt für die Niederschrift nach § 52
Abs. 5.

§ 94
Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses, Verteilung der Sitze, Ersatzleute

(1) Der Kreiswahlausschuss fordert die bei den Gemeinden entstandenen Wahlakten der Kreistags-
wahl in dem ihm notwendig erscheinenden Umfang an und überprüft die Feststellung des endgültigen
Ergebnisses in den Gemeinden. Er ist berechtigt, Feststellungen des Wahlvorstandes zu berichtigen
und dabei auch über die Gültigkeit abgegebener Stimmen abweichend zu beschließen. Ungeklärte Be-
denken vermerkt er in der Niederschrift. Anschließend stellt er das endgültige Ergebnis der Kreistags-
wahl fest und ermittelt die Verteilung der Sitze.

(2) Über die Feststellung des endgültigen Ergebnisses der Kreistagswahl, die Verteilung der Kreistags-
sitze und die Feststellung der Ersatzleute durch den Kreiswahlausschuss sind Niederschriften nach
dem Muster der Anlagen 23 und 24 aufzunehmen, die von der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahl-
leiter oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem Stellvertreter sowie von allen an-
wesenden Beisitzerinnen und Beisitzern und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterschrei-
ben ist.

§ 95
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Das Wahlergebnis wird von der Kreiswahlleiterin oder vom Kreiswahlleiter entsprechend § 58 öffent-
lich bekannt gemacht.

§ 96
Aufbewahrung von Wahlakten

Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter bestimmt, inwieweit Wahlunterlagen der Kreistagswahl
bei der Kreisbehörde oder bei Gemeindebehörden sowie wo und durch wen sie verantwortlich aufzu-
bewahren sind.

§ 97
(aufgehoben)

Vierter Teil
Wahl zur Regionalversammlung

§ 98
Allgemeines

Auf die Wahl zur Regionalversammlung finden die Vorschriften des Dritten Teils über die Wahlen zu
den Kreistagen entsprechende Anwendung.

§ 99
(aufgehoben)

Fünfter Teil
Wahl und Abwahl der Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landrätinnen, Landräte
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und der Regionalverbandsdirektorin oder des Regionalverbandsdirektors

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 100
Allgemeines

Die Bestimmungen des Ersten bis Vierten Teils gelten entsprechend für die Wahl der Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte und der Regionalverbandsdirektorin oder des Re-
gionalverbandsdirektors, soweit sich nicht aus dem Kommunalselbstverwaltungsgesetz, dem Kommu-
nalwahlgesetz und den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§ 101
Wahlleiterin, Wahlleiter

Die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der Gemeinde wird von der Gemeindewahllei-
terin oder dem Gemeindewahlleiter, die Wahl der Landrätin oder des Landrats von der Kreiswahlleite-
rin oder vom Kreiswahlleiter und die Wahl der Regionalverbandsdirektorin oder des Regionalverbands-
direktors von der Regionalverbandswahlleiterin oder dem Regionalverbandswahlleiter geleitet.

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl, Wahlhandlung, Feststellung des Wahlergebnisses

§ 102
Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung, Bekanntmachung

(1) Die Wahlberechtigten sind von der Eintragung in das Wählerverzeichnis für die Wahl der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters, der Landrätin oder des Landrats oder der Regionalverbandsdirek-
torin oder des Regionalverbandsdirektors, bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen für jede Wahl, zu
der sie wahlberechtigt sind, zu benachrichtigen. In der Benachrichtigung muss auch der Tag einer et-
wa notwendig werdenden Stichwahl angegeben sein. Die Benachrichtigung erfolgt entsprechend dem
Muster der Anlage 2.

(2) Das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis ist entsprechend § 8 bekannt zu machen. Bei
gleichzeitig stattfindenden Wahlen erfolgt eine gemeinsame Bekanntmachung.

§ 103
Wahlschein, Briefwahl

Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter kann einen Wahlschein für die Wahl der Bürgermeis-
terin oder des Bürgermeisters, der Landrätin oder des Landrats oder der Regionalverbandsdirektorin
oder des Regionalverbandsdirektors und zugleich den Wahlschein für eine etwa notwendig werdende
Stichwahl beantragen. Der Wahlschein wird entsprechend dem Muster der Anlage 6 erteilt. Bei gleich-
zeitig stattfindenden Wahlen wird ein gemeinsamer Wahlschein erteilt, aus dem hervorgeht, für wel-
che Wahlen die Wahlberechtigung besteht.

§ 104
Wahlvorschläge

(1) In der Bekanntmachung zur Einreichung von Wahlvorschlägen nach § 18 Abs. 1 ist anstelle des
Hinweises nach Nummer 6 der Hinweis aufzunehmen, dass, wenn keine gültige Bewerbung einge-
reicht wird, die Wahl nicht stattfindet und in diesem Fall die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister,
die Landrätin oder der Landrat oder die Regionalverbandsdirektorin oder der Regionalverbandsdirek-

- Seite 58 von 71 -



tor vom jeweiligen kommunalen Vertretungsorgan gewählt wird. Der Hinweis nach § 18 Abs. 1 Nr. 7
entfällt. Bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen kann eine gemeinsame Bekanntmachung zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen erfolgen.

(2) Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist nach dem Muster der Anlage 11a einzurei-
chen. Er darf nur einen Bewerbernamen enthalten. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist nach dem Muster der Anlage 11b einzureichen und von der Bewerberin oder
vom Bewerber persönlich und handschriftlich zu unterschreiben.

(3) Die Bewerberin oder der Bewerber muss ihrer oder seiner Benennung im Wahlvorschlag schrift-
lich zustimmen und dabei die Versicherung abgeben, dass sie oder er als Bürgermeisterin oder Bür-
germeister, Landrätin oder Landrat oder Regionalverbandsdirektorin oder Regionalverbandsdirektor
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Zu-
stimmung und Versicherung sind nach dem Muster der Anlage 13, soweit sie nicht bereits im Wahlvor-
schlag der Einzelbewerberin oder des Einzelbewerbers enthalten sind, zu erklären. Mit den Anlagen
zum Wahlvorschlag ist eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindeverwaltung, dass die Bewerbe-
rin oder der Bewerber am Tag der Wahl die Voraussetzungen der Wählbarkeit zum Deutschen Bun-
destag oder zum Europäischen Parlament erfüllt, nach dem Muster der Anlage 14, bei Unionsbürgern
zusätzlich die Versicherungen an Eides statt nach dem Muster der Anlage 14a, einzureichen. Dem
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist eine Niederschrift über die Benennung der Bewer-
berin oder des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 und die Versicherung an Eides statt nach
dem Muster der Anlage 16 beizufügen.

§ 105
Stimmzettel

Die Stimmzettel sind nach dem Muster der Anlage 7d oder, wenn nur eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber zugelassen ist, nach dem Muster der Anlage 7e für die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters in beiger Farbe und für die Wahl der Landrätin oder des Landrats und der Regionalverbands-
direktorin oder des Regionalverbandsdirektors in hellblauer Farbe herzustellen. Im Übrigen gilt § 32
Abs. 3 bis 5 und 7 entsprechend.

§ 106
Stimmabgabe

Die Wahlbenachrichtigung ist der Wählerin oder dem Wähler für eine etwa notwendig werdende Stich-
wahl zurückzugeben. Dies gilt nicht, wenn jeweils nur eine Bewerberin oder ein Bewerber zur Wahl zu-
gelassen ist.

§ 107
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses, öffentliche Bekanntmachung

(1) Für die Zählung der Stimmen gilt § 48 mit der Maßgabe, dass die Stimmzettel nach den gekenn-
zeichneten Wahlvorschlägen, im Fall nur eines Wahlvorschlags nach den „Ja“- und „Nein“-Stimmen zu
ordnen und die gültigen Stimmzettel dementsprechend geordnet und gebündelt zu verpacken sind.

(2) Der jeweils zuständige Wahlausschuss stellt fest

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

 

2. die Zahl der Wählerinnen und Wähler,
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3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen,

 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Stimmen, bei nur einem Wahl-
vorschlag die Zahlen der „Ja“- und „Nein“-Stimmen,

 

5. den Namen der Bewerberin oder des Bewerbers, die oder der mehr als die Hälfte der gültigen
Stimmen erhalten hat, andernfalls dass eine Stichwahl stattfindet oder die Wahl wiederholt
wird,

 

6. wenn eine Stichwahl notwendig wird, die Namen der beiden Bewerberinnen oder Bewerber.

 

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter macht das Wahlergebnis mit dem Namen der gewählten Be-
werberin oder des gewählten Bewerbers öffentlich bekannt. Ist keine Bewerberin oder kein Bewerber
gewählt, so macht sie oder er bekannt, dass eine Stichwahl stattfindet oder die Wahl wiederholt wird.

Dritter Abschnitt
Stichwahl

§ 108
Wahlberechtigung, Wählerverzeichnis, Wahlschein

(1) Wahlberechtigt zur Stichwahl ist, wer in das Wählerverzeichnis nach dem Stand der ersten Wahl
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. Personen, die erst zur Stichwahl wahlberechtigt sind, er-
halten von Amts wegen einen Wahlschein. Dies gilt auch für Wahlberechtigte, die, ohne im Wählerver-
zeichnis eingetragen zu sein, für die erste Wahl einen Wahlschein erhalten hatten.

(2) Personen, die verstorben sind oder das Wahlrecht verloren haben, erhalten im Wählerverzeichnis
einen Sperrvermerk. Wahlberechtigten, die aufgrund der Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein für
eine etwa notwendig werdende Stichwahl beantragt hatten, sind Wahlschein und Briefwahlunterlagen
für die Stichwahl zuzusenden.

(3) Wahlscheine werden entsprechend dem Muster der Anlage 6 erteilt. Die Briefwahlunterlagen sind
beizufügen.

§ 109
Stimmzettel

(1) Im Stimmzettel sind die beiden Bewerberinnen und Bewerber in der Reihenfolge der bei der ersten
Wahl erreichten Stimmenzahlen, bei gleicher Stimmenzahl in der Reihenfolge der ersten Wahl aufzu-
führen.

(2) § 105 gilt entsprechend.

§ 110
Ergebnis der Stichwahl

(1) Für die Zählung der Stimmen gilt § 107 Abs. 2 entsprechend.

(2) Der jeweils zuständige Wahlausschuss stellt fest

1. die Zahl der Wahlberechtigten,
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2. die Zahl der Wählerinnen und Wähler,

 

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen,

 

4. die Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Stimmen,

 

5. die mit der Mehrheit der gültigen Stimmen gewählte Bewerberin oder den mit der Mehrheit der
gültigen Stimmen gewählten Bewerber,

 

6. bei gleicher Stimmenzahl die durch Losentscheid der Wahlleiterin oder des Wahlleiters be-
stimmte Bewerberin oder den durch Losentscheid der Wahlleiterin oder des Wahlleiters be-
stimmten Bewerber.

 

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter macht das Ergebnis der Stichwahl öffentlich bekannt.

Vierter Abschnitt
Nachwahl, Wiederholungswahl

§ 111
Nachwahl

(1) Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber nach der Zulassung des Wahlvorschlags und vor der Wahl
verstorben oder hat sie oder er ihre oder seine Wählbarkeit verloren, sagt die Wahlleiterin oder der
Wahlleiter die Wahl ab und gibt bekannt, dass eine Nachwahl stattfindet. Sie oder er unterrichtet un-
verzüglich die oberste Kommunalaufsichtsbehörde, die den Wahltag festsetzt.

(2) Bereits eingegangene Wahlbriefe hat die Wahlleiterin oder der Wahlleiter in Gegenwart von zwei
Zeuginnen und Zeugen zu vernichten. Über die Vernichtung ist eine Niederschrift zu fertigen.

(3) Die Nachwahl wird als Neuwahl durchgeführt.

§ 112
Wiederholungswahl

(1) Lehnt eine Gewählte oder ein Gewählter die Wahl ab oder scheidet eine Bewerberin oder ein Be-
werber für eine Stichwahl durch Tod oder Verlust der Wählbarkeit aus oder wird nur eine Bewerberin
oder ein Bewerber zur Wahl zugelassen und die Bewerberin oder der Bewerber nicht gewählt, wird die
Wahl wiederholt. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter unterrichtet unverzüglich die oberste Kommu-
nalaufsichtsbehörde, die den Tag der Wiederholungswahl festsetzt.

(2) Die Wiederholungswahl wird als Neuwahl durchgeführt.

Fünfter Abschnitt
Abwahl

§ 113
Abwahlorgane

Die für die Wahl der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, der Landrätinnen und Landräte oder der
Regionalverbandsdirektorin oder des Regionalverbandsdirektors gebildeten Wahlorgane sind auch zu-
ständig für die Durchführung einer Abwahl.

§ 114
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Vorbereitung der Abwahl

(1) Für die Vorbereitung der Abwahl gelten die Bestimmungen für die Wahl der Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister, der Landrätinnen und Landräte oder der Regionalverbandsdirektorin oder des Re-
gionalverbandsdirektors entsprechend.

(2) Die Anlagen gelten mit der Maßgabe, dass jeweils das Wort „Wahl“ durch das Wort „Abwahl“ er-
setzt wird.

(3) Die Bekanntmachung des Tages der Entscheidung über die Abwahl nach § 82 Abs. 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes erfolgt spätestens am 24. Tag vor der Abwahl.

(4) Die Bekanntmachung des Textes der Entscheidung über die Abwahl erfolgt spätestens am sechs-
ten Tag vor der Abwahl.

§ 115
Stimmzettel

(1) Der Stimmzettel enthält den Text der Entscheidung über die Abwahl in Form einer Frage und für
die Beantwortung der Frage mit einem „Ja“ oder „Nein“ jeweils einen Kreis zur Kennzeichnung durch
die Wählerin oder den Wähler entsprechend dem Muster der Anlage 7e.

(2) Stimmzettel sind in weißer Farbe herzustellen.

§ 116
Feststellung des Abwahlergebnisses

(1) Für die Zählung der Stimmen gilt § 107 Abs. 2 mit der Maßgabe, dass die Stimmzettel nach „Ja“-
und „Nein“-Stimmen zu ordnen und die gültigen Stimmzettel dementsprechend geordnet und gebün-
delt zu verpacken sind.

(2) Der jeweils zuständige Wahlausschuss stellt fest

1. die Zahl der Stimmberechtigten,

 

2. die Zahl derjenigen Personen, die abgestimmt haben,

 

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen,

 

4. die Zahlen der „Ja“- und „Nein“-Stimmen an der Gesamtzahl der gültigen Stimmen,

 

5. den Vomhundertsatz des Stimmenanteils der „Ja“- und „Nein“-Stimmen an der Gesamtzahl der
gültigen Stimmen,

 

6. den Vomhundertsatz der „Ja“- und „Nein“-Stimmen an der Gesamtzahl der Stimmberechtigten,

 

7. in welchem Sinne die zur Abwahl gestellte Frage entschieden worden ist.

 

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter macht das nach Absatz 2 festgestellte Ergebnis der Abwahl öf-
fentlich bekannt.

Sechster Teil
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Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

§ 117
Unterstützungsblätter

Die Antragstellerinnen und Antragsteller haben die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschrif-
ten auf Formblättern nach dem Muster der Anlage 12a zu erbringen. Die Gemeinden sind verpflichtet,
die Unterstützungsblätter entgegenzunehmen. Sofern die Unterstützungsblätter nicht den Erfordernis-
sen des § 85 des Kommunalwahlgesetzes und der Anlage 12a zu dieser Verordnung entsprechen, hat
die Gemeinde die Antragstellerinnen und Antragsteller auf die festgestellten Mängel hinzuweisen und
hierüber eine Niederschrift zu fertigen.

§ 118
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel werden nach dem Muster der Anlage 7f amtlich hergestellt.

(2) Die Stimmzettel dürfen außer dem gesetzlich vorgeschriebenen Aufdruck und dem Firmenauf-
druck der Herstellerin oder des Herstellers keine Kennzeichen haben.

(3) Der Stimmzettel enthält einen Hinweis auf den Inhalt der Frage und die Möglichkeit, die vorgelegte
Frage mit „Ja“ oder „Nein“ durch Kennzeichnung eines Kreises zu beantworten. Stehen mehrere Fra-
gen zur Abstimmung, werden diese in der durch § 90 des Kommunalwahlgesetzes bestimmten Rei-
henfolge unter Angabe der Antragstellerinnen und Antragsteller nacheinander aufgeführt.

(4) Hinsichtlich der Ungültigkeit von Stimmzetteln ist § 39 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend
anzuwenden. Ein Stimmzettel ist auch ungültig, wenn die vorgelegten Fragen bei mehreren den glei-
chen Gegenstand betreffenden Fragen mehrmals mit „Ja“ beantwortet werden.

§ 119
Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses des Bürgerentscheides

(1) Der Gemeindewahlausschuss stellt das Ergebnis des Bürgerentscheides fest. Für die Ermittlung
und Feststellung des Ergebnisses des Bürgerentscheides gilt § 91 des Kommunalwahlgesetzes ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass der Gemeindewahlausschuss feststellt:

1. die Zahl der Stimmberechtigten,

 

2. die Zahl der Abstimmenden,

 

3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen,

 

4. die Zahlen der gültigen „Ja“- und „Nein“-Stimmen,

 

5. das Ergebnis des Bürgerentscheides im Sinne von § 21a Abs. 6 des Kommunalselbstverwal-
tungsgesetzes.

 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister unterrichtet den Gemeinderat unverzüglich über das
vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis und macht es öffentlich bekannt.

Siebter Teil
Gleichzeitige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
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§ 120
Grundsatz

Die Wahlen nach dem Kommunalwahlgesetz können gleichzeitig miteinander und gleichzeitig mit Eu-
ropa-, Bundestags- und Landtagswahlen durchgeführt werden. Dies gilt entsprechend für Abstimmun-
gen nach dem Kommunalwahlgesetz und Volksentscheide. Soweit in diesem Teil nichts anderes be-
stimmt ist, gelten die übrigen kommunalwahlrechtlichen Vorschriften.

§ 121
Wahlbezirke, Wahlorgane

(1) Die Wahlbezirke der gleichzeitig stattfindenden Wahlen müssen übereinstimmen.

(2) Die Mitglieder der Wahlorgane der gleichzeitig stattfindenden Wahlen können zu Mitgliedern der
Wahlorgane für die Kommunalwahlen berufen werden, sofern sie die kommunalwahlrechtlichen Vor-
aussetzungen hierfür erfüllen.

§ 122
Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigung, Wahlscheinantrag

(1) Die Wählerverzeichnisse der gleichzeitig stattfindenden Wahlen können mit dem Wählerverzeich-
nis für die Kommunalwahlen verbunden werden. Für jede Wahl ist eine eigene Spalte für den Vermerk
der Stimmabgabe vorzusehen, in die für den Fall, dass Wahlberechtigte für eine Wahl nicht wahlbe-
rechtigt sind, ein Sperrvermerk einzutragen ist.

(2) Die Wahlbenachrichtigungen der gleichzeitig stattfindenden Wahlen können mit der Wahlbenach-
richtigung für die Kommunalwahlen verbunden werden. Der Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins
soll für alle gleichzeitig stattfindenden Wahlen gelten.

(3) Der Abschluss des Wählerverzeichnisses ist für jede Wahl gesondert zu beurkunden.

§ 123
Wahlraum, Wahlurne

(1) Gleichzeitig stattfindende Wahlen finden im selben Wahlraum statt.

(2) Für die Wahlen nach dem Kommunalwahlgesetz ist eine eigene Wahlurne zu verwenden.

§ 124
Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung
von Wahlscheinen der gleichzeitig stattfindenden Wahlen können mit der Bekanntmachung über das
Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunal-
wahlen verbunden werden. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, welche Wahlen gleichzei-
tig stattfinden und, im Falle der Teilnahme mittels Briefwahl, wie viele Wahlbriefe abzusenden sind.

(2) Die Wahlbekanntmachungen der gleichzeitig stattfindenden Wahlen können mit der Wahlbekannt-
machung für die Kommunalwahlen verbunden werden. In der Wahlbekanntmachung ist darauf hinzu-
weisen, wie sich die Stimmzettel der gleichzeitig stattfindenden Wahlen nach Farbe und Aufdruck un-
terscheiden.

§ 125
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Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk

Ist der Wahlvorstand für die Kommunalwahlen mit dem Wahlvorstand für die gleichzeitig durchgeführ-
ten Wahlen identisch, hat die Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse der Wahl der höheren
Ebene Vorrang. Die Ergebnisse der Wahlen nach dem fünften Teil des Kommunalwahlgesetzes sind
vor den Ergebnissen der allgemeinen Kommunalwahlen zu ermitteln.

Achter Teil
Schlussbestimmungen

§ 126
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die nach dem Kommunalwahlgesetz und dieser Verordnung vorgeschriebenen öffentlichen Be-
kanntmachungen erfolgen durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport und die Landeswahllei-
terin oder den Landeswahlleiter im Amtsblatt des Saarlandes, durch die Wahlleiterinnen und Wahllei-
ter der Gemeinden und Gemeindeverbände in der Art und Weise, die allgemein für Bekanntmachun-
gen der Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt sind.

(2) Der Inhalt der nach dem Kommunalwahlgesetz und dieser Verordnung vorgeschriebenen öffent-
lichen Bekanntmachungen kann zusätzlich im Internet veröffentlicht werden. Dabei sind die Unver-
sehrtheit, Vollständigkeit und Ursprungszuordnung der Veröffentlichung nach aktuellem Stand der
Technik zu gewährleisten. Statt einer Anschrift ist nur der Wohnort anzugeben. Personenbezogene
Daten in Internetveröffentlichungen von öffentlichen Bekanntmachungen nach § 25 sind spätestens
sechs Monate nach Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses, von öffentlichen Bekanntmachun-
gen nach § 58 spätestens sechs Monate nach dem Ende der Amtszeit zu löschen.

§ 127
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Anlage 1

(aufgehoben)

Anlage 2

(zu § 7 Abs. 1 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 3

(zu § 7 Abs. 2 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
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Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 4

(zu § 8 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 5

(zu § 12 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 6

(zu § 13 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 7

(zu § 32 Abs. 2 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 7a

(zu § 70 Abs. 3 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 7b

- Seite 66 von 71 -

http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/aa20e9dd-600d-4b56-9984-6fd03fb612f8-SL2023+878_Anlage4.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/ebdb1be0-9547-4958-b353-584969fbd0f6-SL2023+878_Anlage5.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/f9701644-ac9e-4e8a-93a3-16e19b830d29-SL2023+878_Anlage6.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/22d7baee-11ca-4716-86b5-9c6dc7244114-SL2023+878_Anlage7.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/d1d7cc57-02f2-43ca-8e54-c58f4f55fc0d-2021-1-1+2019+171-anlage7a.pdf


(zu § 32 Abs. 2 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 7c

(zu § 32 Abs. 2 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 7d

(zu § 105 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 7e

(zu § 105 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 7f

(zu § 118 Abs. 1 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 8

(zu § 15 Abs. 3 und § 32 Abs. 6 KWO)

 

- Seite 67 von 71 -

http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/e5492326-397d-4b5f-ba20-2e1fa08d37cf-SL2023+878_Anlage7b.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/b5158586-6d44-4b08-ac33-3d7f3f4d91d6-SL2023+878_Anlage7c.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/db3a1afa-951d-4ad9-9379-dc7d6c3c8a71-2021-1-1+2019+171-anlage7d.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/ff151831-1ebd-466f-a2fb-894b9a8bda58-2021-1-1+2019+171-anlage7e.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/f13f9546-58b6-4e0a-a2c3-7e5d77cbac35-2021-1-1+2019+171-anlage7f.pdf


Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 9

(zu § 15 Abs. 3 und § 32 Abs. 6 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 10

(zu § 15 Abs. 3 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 11

(zu § 19 Abs. 1 und § 69 Abs. 1 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 11a

(zu § 104 Abs. 2 Satz 1 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 11b

(zu § 104 Abs. 2 Satz 3 KWO)

- Seite 68 von 71 -

http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/b7bc761a-358c-4716-9917-d71e9527bd10-2021-1-1+2019+171-anlage8.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/9ffb86db-118a-45f5-8644-aebc3ac597d4-SL2023+878_Anlage9.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/26022a4e-7a48-4ac5-923b-253fefdf451c-SL2020+782+Anlage10_KWO-1.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/83db6126-5a3b-4420-814f-0618e9c2b423-SL2020+782+Anlage10_KWO-2.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/553a4277-3492-4ce5-8f8a-4e7c079b288b-SL2023+878_Anlage11.pdf
http://www.juris.de/jportal/docs/anlage/norm/sl/ae34326e-eae2-4ffd-bc24-8e59d2d732e7-SL2023+878_Anlage11a.pdf


 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 12

(zu § 17 Abs. 2 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 12a

(zu § 117 Satz 1 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 13

(zu § 19 Abs. 6 und § 104 Abs. 3 Satz 2 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 14

(zu § 19 Abs. 7 und § 104 Abs. 3 Satz 3 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 14a

(zu § 19 Abs. 7 Satz 2 und § 104 Abs. 3 Satz 3 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
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Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 15

(zu § 19 Abs. 8, § 69 Abs. 2 und § 104 Abs. 3 Satz 4 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 16

(zu § 19 Abs. 8, § 69 Abs. 2 und § 104 Abs. 3 Satz 4 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 17

(zu § 23 Abs. 5 und § 69 Abs. 3 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 18

(zu § 2 Abs. 1 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 19

(zu § 49 Abs. 3 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 20
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(zu § 50 Abs. 1 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 21

(zu § 50b Abs. 5 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 22

(zu § 51 Abs. 2 und § 52 Abs. 4 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 23

(zu § 52 Abs. 5, § 76 Abs. 1 und § 94 Abs. 2 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.

Anlage 24

(zu § 54 Abs. 4 und § 55 Abs. 3 KWO)

 

Es ist Text als PDF-Datei vorhanden.
Bitte gesondert ausdrucken.
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